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1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Die Gemeinde Langenpreising besitzt einen Flächennutzungsplan, der am 4. November 1996 vom Landrats-

amt Erding genehmigt wurde. Der Flächennutzungsplan wurde seitdem mehrmals geändert. Die 9. Änderung 

des Flächennutzungsplans zur Ausweisung eines Gewerbegebiets an der Staatsstraße 2082 wurde am 6. 

März 2012 festgestellt und am 1. Juni 2012 vom Landratsamt Erding genehmigt. Der Bebauungsplan Ge-

werbegebiet Straßäcker wurde im Jahr 2013 aufgestellt. Mit der 15. Flächennutzungsplanänderung, die im 

April 2019 genehmigt wurde, hat die Gemeinde die Erweiterung des Gewerbegebiets Straßäcker vorbereitet 

(siehe Abbildung, Ausschnitt aus der 15. Flächennutzungsplanänderung). Mit der 2. Bebauungsplanände-

rung soll die Erweiterung verbindlich geplant und umgesetzt werden. Der Bebauungsplan wird im Regelver-

fahren nach § 2 ff. BauGB geändert.  

 

2 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Langenpreising ist in den letzten zehn Jahren stark gestiegen. Die Bau-

leitplanung für gewerbliche Siedlungsflächen war bisher an diesen Bevölkerungszuwachs nicht angepasst. 

Aus der gewerblichen Wirtschaft besteht eine Nachfrage nach Baugrundstücken. Die vorhandenen Gewer-

begebiete sind weitgehend bebaut und weisen keine verfügbaren Grundstücke mehr auf. Die Gemeinde 

Langenpreising möchte die gewerbliche Entwicklung weiter auf die wohnbauliche Entwicklung abstimmen 

und dabei eine vielfältige Betriebsgrößen-, Branchen- und Arbeitsplatzstruktur ermöglichen, die Anpas-

sung der Wirtschaftsunternehmen an sich wandelnde Anforderungen erleichtern und zur nachhaltigen Si-

cherung vorhandener Betriebe beitragen., z.B. durch die Möglichkeit der Verlagerung aus dem Ortsinneren 

oder der Betriebserweiterung am bestehenden Standort. Mit der vorliegenden Planung soll die im Flächen-

nutzungsplan dargestellte Erweiterung des Gewerbegebiets Straßäcker realisiert werden.  
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3 Lage und Umgebung des Planungsgebietes 

Das Gewerbegebiet Straßäcker liegt am nordöstlichen Ortsrand von Langenpreising. Das Gebiet ist bisher 

5,2 ha groß und enthält neben den Baugrundstücken auch Verkehrsflächen, naturschutzrechtliche Aus-

gleichsflächen und Grünflächen. Das Gewerbegebiet liegt an der Staatsstraße 2082 nördlich der Einmün-

dung der Landshuter Straße. In der Nähe befindet sich die Kläranlage der Gemeinde Langenpreising. Im Sü-

den befindet sich ein Autohaus mit Tankstelle, auf der anderen Seite der Staatsstraße das allgemeine 

Wohngebiet „Östlich Strogenflutkanal“ und ein Dorfgebiet. Im Norden liegen landwirtschaftliche Anwesen. 

Östlich des Gebiets verläuft der mittlere Isarkanal, dessen Böschungen eingetragene Biotope sind, davor 

die Trasse der geplanten Staatsstraße 2082. Bei der Ausweisung des Gewerbegebiets wurde in einer Um-

weltprüfung untersucht, ob sich die Neuausweisung auf diese Umgebung wesentlich auswirkt und ob im 

geplanten Gebiet erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Die Erweiterung schließt im Norden an 

das Gewerbegebiet an. 

 

4 Flächenbedarf 

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Langenpreising ist in den letzten zehn Jahren um 10,7 % gestiegen1, von 

2000 bis 2010 ebenfalls um über 10 %. Die Bauleitplanung für Gewerbeflächen war lange Zeit an diesen Be-

völkerungszuwachs nicht angepasst. In Langenpreising gibt es zwei Gewerbegebiete, die keine verfügbaren 

Grundstücke mehr aufweisen, das Gewerbegebiet in der Au und das Gewerbegebiet Straßäcker. Ein weiteres, 

im Jahr 2011 im Flächennutzungsplan ausgewiesenes Gewerbegebiet an der südlichen Gemeindegrenze, 

konnte bisher nicht verwirklicht werden (Gewerbegebiet südlich Isarkanal).  

Der Wirtschaft im Landkreis Erding hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Die Zahl der Arbeitsplät-

ze ist von 2009 auf 2019 um über 60 % gestiegen (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte). Der Land-

kreis hat sich in dieser Hinsicht stärker entwickelt als die Region München (32 %). Die Gemeinde Langen-

preising möchte die gewerbliche Entwicklung weiter auf die wohnbauliche Entwicklung abstimmen. Das 

Gewerbegebiet südlich Isarkanal an der südlichen Gemeindegrenze ist 2,0 ha groß, konnte aber bisher nicht 

 

1 Gemeindedaten Langenpreising - ausführliche Datengrundlagen 2019, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, 2020 

Luftbild Google 

Earth Pro 
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realisiert werden. Mit der vorliegenden Planung soll eine das Gewerbegebiet Straßäcker um ca. 3,7 ha er-

weitert werden.  

Langenpreising hatte im Jahr 2019 insgesamt 343 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, bei einer  

Gesamteinwohnerzahl von 2.864. Um das Verhältnis von Einwohnern und Beschäftigten zugunsten der Be-

schäftigten zu verbessern und als Angebotsplanung für die Erweiterung örtlicher Betriebe sind Gewerbeflä-

chen notwendig: In der Gemeinde wohnten im Jahr 2019 insgesamt 1.359 sozialversicherungspflichtig  

Beschäftigte. Nur ein geringer Anteil dieser Einwohner hatten ihren Arbeitsplatz in der Gemeinde, der 

Großteil arbeitete in anderen Gemeinden. Das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Arbeitsplätzen wird 

durch die Kennzahl Arbeitsplatzbesatz ausgedrückt. Ein Wert von 1,0 weist auf einen rechnerischen Aus-

gleich zwischen Arbeitsplätzen und Erwerbstätigen hin. In Langenpreising lag der Arbeitsplatzbesatz lange 

Zeit bei Werten um 6,0, was darauf hinweist, dass Langenpreising eine Auspendlergemeinde ist. Inzwischen 

hat sich der Wert auf 4,0 verbessert, liegt aber noch deutlich über dem Landkreisdurchschnitt von 0,73 und 

über dem Durchschnittswert des ländlichen Raums von 0,652.  

Angestrebt wird ein Arbeitsplatzbesatz von höchstens 3,0 bis 3,5. Bezogen auf die Einwohnerzahl aus dem 

Jahr 2019 sind dazu 45 bis 110 zusätzliche Arbeitsplätze nötig. Im Hinblick auf das weitere Einwohner-

wachstum in den nächsten Jahren sind weitere zusätzliche Arbeitsplätze erforderlich, um den genannten 

Arbeitsplatzbesatz zu erreichen. In der 15. Flächennutzungsplanänderung zur Erweiterung des Gewerbege-

biets Straßäcker wurde ein Bedarf von 80 bis 200 Arbeitsplätzen für die kommenden 15 Jahre ermittelt, 

ausgehend vom Jahr 2019. 

Der Flächenbedarf pro Arbeitsplatz liegt in ländlichen Gewerbegebieten bei ca. 265 m²3. Das ergibt 38 Ar-

beitsplätze pro Hektar. Im Gewerbe und Handwerk sind auf der Erweiterung des Gewerbegebiets Straßäcker 

von 3,7 ha demnach ca. 140 Arbeitsplätze zu erwarten. Bei anderen Betriebsarten sind auch höhere Be-

schäftigtendichten möglich. Bei Kleinproduktion, Gewerbehöfen und Werkstätten ist von 50 bis 150 Be-

schäftigten pro Hektar auszugehen, bei kleinräumig produzierendem Handwerk dagegen nur von 10 bis 204. 

Für Gewerbegrundstücke führt die Gemeinde eine Bewerberliste. Im März 2018 umfasste die Liste 15 Inte-

ressenten - die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist hoch und liegt gemäß Bewerberliste bei 4,9 bis 

6,1 ha, was die geplante Gewerbegebietserweiterung weit übersteigt.  

5 Städtebauliches Konzept 

5.1 Bestand 

Das Baugebiet ist ein typisches Gewerbegebiet für Betriebe des Handwerks, der Produktion, für Dienstleis-

tungs- und Handelsbetriebe, Logistik- und Lagerbetriebe. Die möglichen Grundstücksgrößen eignen sich 

sowohl für kleine und mittlere Betriebe, als auch für Niederlassungen großer Unternehmen. Derzeit sind im 

Gebiet ein Holzbaubetrieb, eine Garnelenfarm, Handwerksbetriebe wie ein Elektriker, ein Gerüstbauunter-

nehmen sowie ein Online-Versandhandel und ein Beherbergungsbetrieb ansässig. Noch unbebaute Flächen 

sind teilweise im Eigentum dieser Betriebe und sind für Betriebserweiterungen vorgesehen. 

Eine Feinsteuerung der Nutzung erfolgte bisher nur im Segment des Einzelhandels und der Vergnügungs-

stätten: im Gebiet ist Einzelhandel des Nahversorgungsbedarfs bislang nicht zulässig. Es gibt in Langen-

preising in zentraler Lage Betriebe des Lebensmittelhandwerks, einen Dorfladen und einen Getränkemarkt. 

Zur Stärkung und Belebung der Ortsmitte und für eine verbrauchernahe Versorgung sollten eventuelle Neu-

ansiedlungen zentrumsrelevanter Einzelhandelsbetriebe möglichst nicht im Gewerbegebiet erfolgen, son-

dern dem Ortszentrum zugeführt werden.  

  

 

2 Region München - Datengrundlagen 2019, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, 2020 

3 „Neue Entwicklungen beim Gewerbeflächenbedarf“, ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-

Westfalen, Dortmund, 2001 

4 Abschätzung der Beschäftigtenzahlen in „Integration von Verkehrsplanung und räumlicher Planung“, Hessisches Landesamt für 

Straßen- und Verkehrswesen, Wiesbaden, 2000 
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5.2 Erweiterung 

Der Gemeinde liegen Anfragen für Gewerbegrundstücke unterschiedlichster Größe vor – die Bandbreite 

reicht derzeit von weniger als 1.000 m² bis ca. 25.000 m² Grundstücksfläche. Im Entwurf wird diese Nach-

fragesituation berücksichtigt (siehe Abbildung, Entwurf der Erschließung und Parzellierung). Es wird eine 

große Parzelle mit knapp 25.000 m² geplant, die übrigen Parzellen sind etwa 500 m² bis 2.100 m² groß. Ein 

Teil der kleinen Grundstücke soll im Zusammenhang mit einer Erweiterung des ansässigen Holzbaubetriebs 

bebaut und erschlossen werden. Für diesen Bereich ist eine Straße Richtung Osten geplant. Sie wird mit ih-

rer Fahrbahnbreite, einem Gehsteig so ausgebildet, dass sie bei Bedarf für die Erschließung einer zukünfti-

gen Gebietserweiterung im Südosten verwendet werden kann.  

 

Richtung Norden wird die Straße „Straßäcker“ zur Erschließung der übrigen Parzellen verlängert. An ihrem 

nördlichen Ende wird eine ca. 17 m lange Trasse freigehalten, um die Straße später erneut verlängern zu 

können. Die Freihaltefläche kann bis dahin von der Feuerwehr als Übungsfläche genutzt werden und ist im 

Bebauungsplanentwurf entsprechend festgesetzt (Übungsgelände Feuerwehr, befristete bzw. bedingte 

Nutzung). Auf dieser Fläche ist zudem ein unterirdischer Löschwasserbehälter geplant, der die Löschwas-

serversorgung durch das Trinkwassernetz ergänzt. 
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An den Enden der Straßen werden Wendehämmer eingeplant, die für Lkws wie Feuerehrfahrzeuge und Müll-

fahrzeuge dimensioniert werden. Größere Lastzüge oder Sattelschlepper können an der bestehenden Wen-

deschleife wenden, sowie ggf. auf den großen Betriebsgrundstücken. Entlang der Straßenverlängerung sind 

öffentliche Parkplätze als Besucherparkplätze vorgesehen, wie auch im bestehenden Gewerbegebiet. Ein 

Teil der Parkplätze kann auch als Lkw-Parkplatz ausgewiesen werden. Beide Straßen sind mit einer Fahr-

bahnbreite von 6,50 m geplant mit einseitigem, 1,5 bis 2 m breiten Gehsteig.  

5.3 Hochspannungsleitungen 

Die Gewerbegebietserweiterung reicht bis an die beiden Hochspannungsleitungen der Bayernwerk AG und 

der Deutschen Bahn heran. Unterhalb der Leitungen und in einem 30 m breiten Schutzstreifen sowie in  

einem enger begrenzten Gefährdungsstreifen beidseitig der Leitungen bestehen Einschränkungen für bau-

liche Anlagen, Pflanzungen, Geländeveränderungen und für die Ausführung von Arbeiten. Im Wesentlichen 

müssen vorgeschriebene Abstände zu den Leitungen eingehalten werden und die Standsicherheit und Zu-

gänglichkeit der Anlagen darf nicht beeinträchtigt werden. In unmittelbarer Nähe der Leitungen ist mit Be-

einflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen empfindlich reagierenden 

Geräten zu rechnen. Alle Vorhaben sind mit den Betreibern der Leitungen abzustimmen.  

Im Entwurf werden die Gewerbegrundstücke bis kurz vor die südliche Leitungstrasse geplant. Die Grundstü-

cke liegen damit teilweise im Schutzstreifen der Leitung. In diesem Bereich wird eine ausreichende Nutz-

barkeit der Flächen angenommen. Der Bereich unterhalb der Leitungen wird freigehalten – dort wird die 

Ausgleichsfläche verbreitert. Im Entwurf wird die Aufweitung als Rückhaltefläche für Niederschlagswasser 

bei Starkregen genutzt.  

5.4 Immissionsschutz 

Im Gewerbegebiet Straßäcker sind Lärmkontingente festgesetzt. Mit Hilfe der Kontingente wird der Ge-

samtlärm, der mit Rücksicht auf umliegende Wohnbebauung möglich ist, auf die einzelnen Baugrundstücke 

verteilt. Für die Erweiterung wird dieses Konzept übernommen, d.h. es werden ebenfalls Lärmkontingente 

festgesetzt. Die Höhe der Kontingente wurde in einem Schallschutzgutachten ermittelt (siehe Anlage 10.2 

zu dieser Begründung). 

Im Gewerbegebiet können gemäß § 8 BauNVO betriebsbezogene Wohnungen zugelassen werden. Aufgrund 

der westlich verlaufenden Staatsstraße St 2082 ist im Baugebiet nach Angabe der unteren Immissions-

schutzbehörde mit relevanten Verkehrslärmemissionen zu rechnen. Im Bebauungsplan wurde deshalb ein 

Hinweis zur Notwendigkeit einer schalloptimierten Anordnung von Schlaf- und Kinderzimmern in der Nähe 

der Staatsstraße getroffen. 

Nordwestlich der Erweiterungsfläche, in 

Steingrub, befindet sich ein landwirtschaftli-

cher Betrieb mit Bullenhaltung. Zu diesem Be-

trieb wird ein großer Abstand eingehalten. 

Der Abstand des Gewerbegebiets zum Wohn-

haus des Betriebs beträgt über 100 m, zu den 

Ställen 150 m. Der Betrieb hat eine Tierzahl 

von ca. 140, d.h. etwa 100 Großvieheinheiten 

(GV). Nach der Orientierungshilfe Rinderhal-

tung des bayerischen Arbeitskreises Immissi-

onsschutz in der Landwirtschaft ist in Dorfge-

bieten bei 100 GV ein Abstand zum Stall von 

mindestens 40 m nötig (siehe Abbildung). Da 

vorliegend ein deutlich größerer Abstand ein-

gehalten wird, ist eine Einzelfallprüfung nicht 

notwendig. 

Das Gewerbegebiet liegt in der Nähe der gemeindlichen Kläranlage – mit Geruchsimmissionen ist daher zu 

rechnen. Für das Gewerbegebiet gilt nach der Geruchsimmissions-Richtlinie ein Immissionsrichtwert von 

0,15. Im gegebenen Abstand von ca. 100 Metern ist auch bei größeren Anlagen und Tierhaltungen in der 

Regel eine Unterschreitung dieses Richtwerts möglich.  
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5.5 Versorgung, Entsorgung 

Wasser 

Die Versorgung mit Trinkwasser ist durch den Wasserzweckverband Berglerner Gruppe sichergestellt. Mit 

dem Trinkwassernetz wird auch das Hydrantennetz zur Löschwassergrundversorgung erweitert. Der Lösch-

wasserbedarf des Gewerbegebiets für den Grundschutz beträgt nach dem DVGW5-Arbeitsblatt 405 über-

schlägig 192 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden. Maßgeblich für diesen Wert ist die zulässige bauli-

che Nutzung (Gewerbegebiet ohne erhöhtes Sach- oder Personenrisiko, mehr als ein Vollgeschoss, mittlere 

Brandausbreitungsgefahr). Ein über diesen Grundschutz hinausgehender Löschwasserbedarf bei Objekten 

mit erhöhtem Sach- oder Personenrisiko ist im Einzelfall vom Bauherrn selbst abzudecken. Gegebenenfalls 

ist der Löschwasserbedarf nach dem Ermittlungs- und Richtwertverfahren des ehemaligen Bayerischen Lan-

desamtes für Brand- und Katastrophenschutz zu ermitteln. Die Gemeinde plant zusätzlich zum Trinkwasser-

netz einen unterirdischen Löschwassertank im Gewerbegebiet. 

Niederschlagswasser 

Das Niederschlagswasser kann voraussichtlich auf den Grundstücken versickert werden. Die Versickerungs-

fähigkeit des Bodens wurde mit einem Bodengutachten ermittelt (siehe Anlage 10.3). Demnach sind die ab 

etwa 2 m Tiefe anstehenden Kiese zur Versickerung von Niederschlagswasser geeignet. Der Wasserdurch-

lässigkeitsbeiwert (kf-Wert) ist zur hydraulischen Bemessung der Sickeranlagen dort mit 2 x 10-5 m/s anzu-

setzen. Für die Straßenentwässerung sind Mulden-Rigolen-Anlagen geplant. 

Schmutzwasser 

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt durch Erweiterung des gemeindlichen Kanals.  

Elektrische Versorgung 

Die elektrische Versorgung des Gebiets erfolgt durch das EVU Langenpreising. Das Gewerbegebiet wird über 

ein Mittelspannungskabel ab der Übergabestelle Preysingstraße mit einer Trafostation im Gebiet versorgt. 

Je nach Anforderung der anzusiedelnden Betriebe kann diese Station auch für die Erweiterung ausreichen. 

Vorsorglich wird eine Fläche für eine weitere Trafostation eingeplant, die für produzierendes Gewerbe mit 

hohen elektrischen Anschlussleistungen oder für Photovoltaikanlagen mit hohen Einspeiseleistungen er-

forderlich sein kann. Die Fläche ist an der Straßenabzweigung in der Erweiterungsfläche angeordnet, so 

dass die Station auch zukünftigen Gewerbegebietserweiterungen Richtung Norden oder Osten dienen kann. 

5.6 Grünkonzept, Werbeanlagen 

Die Erweiterungsfläche soll umfassend mit Bäumen, freiwachsenden und geschnittenen Hecken eingegrünt 

werden, um die Gebäude und Gewerbeflächen in die Landschaft einzubinden. Diese Eingrünung wird auf 

den breiteren Flächen als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme festgesetzt. Innerhalb des Gebiets 

entsteht eine Baumreihe an der Erschließungsstraße. Die Regelungen zu Werbeanlagen gleichen weitge-

hend der Werbeanlagensatzung Langenpreising. Die Werbung soll zudem möglichst auf das Gebietsinnere 

beschränkt werden und nicht in die freie Landschaft oder auf die Staatsstraße wirken.  

5.7 Bodenschutz, Belange der Land- und Forstwirtschaft 

Nach § 1a BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Ver-

ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu 

nutzen, sowie die Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. In den letzten Jahren wur-

den im Ortsinneren von Langenpreising etliche Mehrfamilienhäuser gebaut, teils auf unbebauten Grundstü-

cken, teils auf ehemaligen Hofstellen. Auch derzeit sind Mehrfamilienhäuser in Planung oder im Bau.  

Die Gemeinde Langenpreising unterstützt diese Entwicklungen im Ortsinneren und beteiligt sich konstruk-

tiv an der Findung städtebaulich verträglicher Lösungen. Auch planerisch hat die Gemeinde Langenpreising 

in den letzten Jahren Nachverdichtungen und Innenentwicklungen vorbereitet, wie im Baugebiet Strogen-

flutkanal II mit einer Verkleinerung von Parzellen und der Zulassung von Doppelhäusern und mit Bau-

 

5 Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. 
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rechtsmehrungen in den Bereichen Frauenstraße (Innenbereichssatzung) und Ortsmitte (Bebauungsplan). 

Für gewerbliche Nutzungen gibt es in Langenpreising jedoch keine geeigneten Baulücken oder Nachver-

dichtungspotentiale. Mit der vorliegenden Erweiterung des Gewerbegebietes Straßäcker soll die 15. Flä-

chennutzungsplanänderung verwirklicht werden. Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist 

zwangsläufig Bestandteil des konkreten Planungszieles.  

Die Gemeinde Langenpreising begrenzt die Inanspruchnahme planerisch auf das notwendige Maß: 

• flächensparende Erschließung 

• hohes Maß der baulichen Nutzung auf den Gewerbegrundstücken, hohe Bebauungsdichte 

• flächensparendes Ausgleichskonzept  

(Nutzung von Bauverbotszonen, Ökoverzinsung, niedriger Kompensationsfaktor) 

5.8 Flächen 

Der Bebauungsplan hat zukünftig drei Teilgeltungsbereiche (Baugebiet und externe Ausgleichsflächen) mit 

einer Gesamtfläche von 10,6 ha. In der Tabelle sind die bisherigen und zukünftigen Flächen der einzelnen 

Nutzungen aufgeführt. 

 bisher Änderung zukünftig 

Geltungsbereich gesamt 51.712 m² + 53.969 m² 105.682 m² 

Baugebiet 41.929 m² + 44.364 m² 86.293 m² 

• private Baugrundstücke 32.266 m² + 37.062 m² 69.328 m² 

• Gemeinbedarfsfläche (Feuerwehr) - + 226 m² 226 m² 

• öffentliche Verkehrsfläche* 3.386 m² + 3.733 m² 7.120 m² 

• zukünftige Verkehrsfläche 99 m² + 101 m² 200 m² 

• Fläche für Versorgungsanlagen 32 m² + 28 m² 60 m² 

• naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche 6.145 m² + 3.213 m² 9.359 m² 

angrenzende Bereiche ** 6.196 m² + 2.304 m² 8.500 m² 

• öffentliche Verkehrsfläche* 5.697 m² + 2.304 m² 8.001 m² 

• naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche 499 m² - 499 m² 

externe naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche 3.588 m² + 7.301 m² 10.889 m² 

*) incl. Parkplätze, Verkehrsgrün und Versickerungsflächen 

**) Teilflächen der Flurstücke 306, 307, 337/2, zu 369, 370 
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6 Änderung und Ergänzung von Festsetzungen 

Auf der Erweiterungsfläche werden die Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans weitgehend unver-

ändert übernommen. Einzelne Festsetzungen werden entsprechend dem städtebaulichen Entwurf ergänzt, 

wie z.B. die Gemeinbedarfsfläche und die bedingten Festsetzungen. Nachfolgend werden einzelne Ände-

rungen und Ergänzungen erläutert. 

Abgrenzung Baugebietsteilflächen (Nr. 2.2) 

Begründung 

Die Festsetzung ist notwendig, weil die Baugebietsteilflächen GE2 und GE4 direkt aneinandergrenzen. 

Einzelhandelsausschluss wird modifiziert (Nr. 2.3)  

Begründung 

Der Bebauungsplan soll Einzelhandelsagglomerationen ausschließen, ohne Einzelhandel generell zu ver-

unmöglichen. Einzelhandel soll in einem Teil des Gewerbegebiets ausnahmsweise zulässig sein. 

Gemeinbedarfsfläche (Nr. 2.4) 

Begründung 

Die etwa 17 m lange, 12,5 m breite Fläche am Ende der Gemeindestraße soll unbebaut bleiben, damit die 

Straße später nochmals verlängert werden kann. In der Zwischenzeit kann sie von der Feuerwehr als 

Übungsfläche genutzt werden. Die Zwischennutzung ist mit einer bedingten Festsetzung gemäß § 9 Abs. 2 

BauGB festgesetzt. 

Erläuterung 

Sobald das Gewerbegebiet erneut nach Norden erweitert wird, ist die Gemeinbedarfsnutzung nicht mehr zu-

lässig – die Fläche ist dann eine öffentliche Verkehrsfläche. 

Hausformen und Abstandsflächen (Nr. 3.2) 

Begründung 

Entlang der Stichstraße nach Osten sollen kleine Parzellen möglich sein, auf denen Gewerbehallen in flä-

chensparender Bauweise als Doppel- oder Reihenhäuser möglich sind. Deshalb werden diese Hausformen 

zukünftig erlaubt. Die Gebäudelänge wird von 80 m auf 150 m erhöht, um größere Produktionshallen zu 

ermöglichen. Die Formulierung zur Geltung der Abstandsflächen wird redaktionell an die aktuelle Bayeri-

sche Bauordnung angepasst. Es gelten die gesetzlichen Abstandsflächen. 

Öffentliche Grünfläche zur Niederschlagswasserversickerung (Nr. 4.6) 

Begründung 

Auf diesen Flächen entlang der Erschließungsstraßen ist die Anlage einer Mulde mit darunterliegender 

Entwässerungsrigole geplant.  

Rückhaltung Niederschlagswasser (Nr. 4.12) 

Begründung 

In der Ausgleichsfläche A3 ist eine ca. 450 m² große Mulde zur Rückhaltung von Niederschlagswasser bei 

Starkregenereignissen vorgesehen. Zur Einleitung des Regenwassers ist ein Leitungsrecht vorgesehen, das 

eine Rohrleitung von der Straße zur Rückhaltemulde ermöglicht. 

Lärmkontingente (Nr. 6.1) 

Begründung 

Die Lärmkontingente für die Erweiterungsflächen wurden gutachterlich ermittelt und in der Tabelle er-

gänzt.  
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Ausgleichsmaßnahmen (Nr. 7.7) 

Begründung 

Entsprechend dem Ausgleichskonzept werden Einzelmaßnahmen ergänzt und die Zuordnung der Maßnah-

men zu Gewerbegebietsteilen festgesetzt. 
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7 Umweltbericht 

Die Umweltprüfung wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB nach der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbe-

teiligung durchgeführt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 

durch die Planung berührt werden kann, wurden bei der frühzeitigen Beteiligung zur Äußerung auch im 

Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufge-

fordert.  

7.1 Einleitung 

Für die Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt plant die Gemeinde eine Erweiterung des Gewerbege-

biets Straßäcker. Mit der Gewerbegebietserweiterung sollen aktuelle Nachfragen bedient werden. Zudem 

möchte die Gemeinde mittelfristig das Verhältnis von Arbeitsplätzen zur Einwohnerzahl verbessern. Die Flä-

che war schon bei der 9. Flächennutzungsplanänderung eingeplant, wurde aber im Verlauf der Planung zu-

gunsten einer abschnittsweisen Entwicklung zurückgestellt und später in der 15. Flächennutzungsplanän-

derung im Jahr 2019 in den Flächennutzungsplan aufgenommen. Die Fläche wird bisher landwirtschaftlich 

genutzt.  

Für die umweltbezogenen Aspekte der Planung sind vor allem folgende Fachgesetze, Fachpläne, Fachdaten 

und Programme einschlägig: 

• Naturschutzgesetzgebung BNatSchG, BayNatSchG 

• Immissionsgesetzgebung BImSchG 

• Landesentwicklungsprogramm Bayern 

• Regionalplan München 

• Landschaftsplan der Gemeinde Langenpreising 

• amtliche Biotopkartierung Bayern  

• Meldeliste Natura 2000 Bayern 

• Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (Landkreis-ABSP Erding) 

• Artenschutzkartierung (ASK) 

Das Landesentwicklungsprogramm enthält vor allem Ziele zur Beschränkung der Flächeninanspruchnahme 

und zum Schutz der Landschaft. So sind nach LEP 3.2 (Z) in den Siedlungsgebieten die vorhandenen Poten-

ziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der 

Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. Die vorliegenden Gewerbegebietserweiterung ist eine Aus-

nahme in diesem Sinne. Bei der Flächennutzungsplanänderung wurden Innenentwicklungspotenziale  

geprüft. Das Ziel, dass neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen sind (LEP 3.3 (Z)) und der Grundsatz, dass eine Zersiedelung der Landschaft und eine unge-

gliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur vermieden werden soll (LEP 3.3 (G)), werden bei der 

Planung beachtet. Die Gewerbegebietserweiterung ist an bestehende Siedlungen angebunden und es ent-

steht durch die Ausweisungen keine bandartige Struktur oder Landschaftszerschneidung.  

Die vorbeschriebenen Ziele sind auch Teil der Naturschutzgesetze, des Wasserhaushaltsgesetzes und des 

Baugesetzbuchs. Natur und Landschaft sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz so zu schützen, dass die 

biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenera-

tionsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Böden sind so zu erhal-

ten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können; Naturlandschaften und historisch 

gewachsene Kulturlandschaften sind vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu 

bewahren. Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zerschneidung 

zu bewahren.  

Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im beplan-

ten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der 

Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorha-

ben sollen landschaftsgerecht geführt, gestaltet und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung und die 

Inanspruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermieden oder so gering 

wie möglich gehalten werden.  

Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von Bodenschätzen, bei Abgrabungen und Aufschüttungen sind 

dauernde Schäden des Naturhaushalts und Zerstörungen wertvoller Landschaftsteile zu vermeiden; unver-



 

13 

meidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind insbesondere durch Förderung natürlicher 

Sukzession, Renaturierung, naturnahe Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung auszuglei-

chen oder zu mindern. Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestand-

teile, wie Parkanlagen, großflächige Grünanlagen und Grünzüge, Wälder und Waldränder, Bäume und Ge-

hölzstrukturen, Fluss- und Bachläufe mit ihren Uferzonen und Auenbereichen, stehende Gewässer, 

Naturerfahrungsräume sowie gartenbau- und landwirtschaftlich genutzte Flächen, sind zu erhalten und 

dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, neu zu schaffen. 

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz sind Überschwemmungsgebiete in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu 

erhalten. Die Belange des Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, insbesondere die Vermeidung 

und Verringerung von Hochwasserschäden sind nach dem Baugesetzbuch in der Bauleitplanung zu berück-

sichtigen. Nach dem Baugesetzbuch soll außerdem mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-

gen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-

zungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiege-

lungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte 

Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll 

sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung 

an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 

Die Gesetze werden durch die Vermeidung und Minderung von Umweltbeeinträchtigungen z.B. bei der 

Standortwahl der Baugebiete sowie durch die Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild berücksichtigt (s.u.). Im Bebauungsplan werden die entsprechenden Festsetzungen ver-

bindlich getroffen.  

In der näheren Umgebung des Planungsgebiets gibt es keine Schutzgebiete, deren Entwicklungs- und Er-

haltungsziele zu berücksichtigen sind. Der Änderungsbereich liegt in keinem regionalen Grünzug oder land-

schaftlichen Vorbehaltsgebiet (siehe Abbildung Regionalplan, Karte „Landschaft und Erholung“). Pla-

nungsrechtlich liegt die Fläche derzeit im Außenbereich.  
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Das Planungsgebiet liegt in keinem regionalen Grünzug (siehe Abbildung). Regionale Grünzüge sind Teil 

eines überörtlichen Konzepts zur Freiraumsicherung, die im Regionalplan München festgelegt sind. Stärke-

re Siedlungs- und Infrastrukturtätigkeit soll in den Grünzügen unterbleiben, wenn typische Funktionen des 

Grünzugs der Planung entgegenstehen.  

 

Die Planung berührt keine Waldflächen. Für die Planung sind deshalb keine Ziele und Maßnahmen zur Erfül-

lung von Waldfunktionen einschlägig. Auch der Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan der Gemeinde 

Langenpreising enthält für das Planungsgebiet keine Ziele und Maßnahmen, die der vorliegenden Erweite-

rung entgegenstehen würden. Die Fläche befindet sich nicht in Schwerpunktgebieten des Arten- und Bio-

topschutzprogramms des Landkreises Erding (siehe Abbildung). Die landesweit bedeutsamen Wiesenbrüter-

gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 
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7.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Schutzgut Mensch: Aspekt Gesundheit/Erholung – Beeinträchtigung durch Emissionen  

In der Umgebung des Gewerbegebiets befinden sich Nutzungen, deren Beeinträchtigungen durch das neue 

Gewerbegebiet untersucht werden. Umgekehrt werden mögliche Einschränkungen des Gewerbegebiets 

durch diese Nutzungen berücksichtigt. 

• Wohngebiet Östlich Strogenflutkanal 

Das Wohngebiet ist an der nächstgelegenen Stelle 70 m vom Gewerbegebietsrand entfernt.  

Es ist von den Staatsstraßen mit einem Lärmschutzwall und Garagen als Lärmschutzbebauung weit-

gehend abgeschirmt. Diese Lärmschutzmaßnahmen wurden gegen den Verkehr auf den Staatsstraßen 

getroffen. Sie werden auch einen Teil der Immissionen aus dem Gewerbegebiet verringern. Für das ur-

sprüngliche Gewerbegebiet wurde ein Lärmschutzgutachten zur Zuteilung von Lärmkontingenten er-

stellt, die im Bebauungsplan festgesetzt sind. Für die Erweiterung werden ebenfalls Lärmkontingente 

ermittelt und im Bebauungsplan festgesetzt, die die Einhaltung der gesetzlichen Lärmrichtwerte an den 

umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen gewährleisten. Erhebliche Beeinträchtigungen im Wohnge-

biet sind nicht zu erwarten. 

• Sonstige Wohnnutzung 

Richtung Steingrub im Nordosten des Gebiets befindet sich ein landwirtschaftliches Anwesen im Au-

ßenbereich. Bei der Festsetzung der Geräuschkontingente im Bebauungsplan wurde dieses Wohnhaus 

berücksichtigt. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dort nicht zu erwarten. 

• Emissionen durch Verkehrszunahme 

In einer Grobabschätzung nach Bosserhoff6 wurde für das ursprüngliche Gewerbegebiet folgende Ver-

kehrszunahme ermittelt: 

 

Für die Gewerbegebietserweiterung, die etwa die gleiche Fläche umfasst, kann die gleiche mögliche 

Verkehrszunahme unterstellt werden. Die Erweiterung kann demnach je nach Art der Betriebe einen Ver-

kehr von 160 bis 1.800 Pkw-Fahrten und 80 bis 210 Lkw-Fahrten erzeugen. Dieser Verkehr verteilt sich 

auf den Staatsstraße 2082 Richtung Erding, Autobahn und Landshut und die Landshuter Straße Rich-

tung Langenpreising. Um Belastungen des Wohngebiets Östlich Strogenflutkanal durch Gewerbever-

kehrslärm zu berücksichtigen, wurde die Zufahrt zum Gewerbegebiet nicht in unmittelbarer Nähe des 

Wohngebietes situiert. Die Beeinträchtigungen durch den Verkehr sind „mäßig erheblich“. 

• Staatsstraße 2082 

Im Gewerbegebiet können gemäß § 8 BauNVO betriebsbezogene Wohnungen ausnahmsweise zugelassen 

werden. Aufgrund der westlich verlaufenden Staatsstraße St 2082 ist im Baugebiet mit relevanten Ver-

kehrslärmemissionen zu rechnen. Im Bebauungsplan wird deshalb auf die Notwendigkeit von Schall-

schutzmaßnahmen an den Gebäuden hingewiesen. 

• Hochspannungsfreileitungen 

Nordwestlich des Gebiets verläuft eine Hochspannungsfreileitung (110 kV). Schädliche Umwelteinwir-

kungen durch elektrische oder magnetische Felder sind aufgrund des Abstands nicht zu erwarten7. 

• Flughafen München 

Das geplante Gewerbegebiet liegt nicht innerhalb der Fluglärmschutzbereiche des Flughafens München.  

 

 

6 Integration von Verkehrsplanung und räumlicher Planung, Teil 2: Abschätzung der Verkehrserzeugung; Hessisches Landesamt für 

Straßen- und Verkehrswesen, Wiesbaden 2000 

7 die Abstandsliste NRW empfiehlt einen Schutzabstand von 10 m bei 110 kV/50Hz-Leitungen.  

Nutzung Handwerk Produktion Einzelhandel Pkw-Fahrten, täglich Lkw-Fahrten, täglich Fußgänger*, täglich

Szenario 1 100% 0% 0% 167 bis 300 80 bis 180 21 bis 38

Szenario 2 70% 30% 0% 191 bis 506 92 bis 306 24 bis 63

Szenario 3 80% 10% 10% 1.252 bis 1.810 81 bis 214 256 bis 358
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Laut Bodengutachten wurde bei einer von vier Bodenproben im Planungsgebiet eine Arsenbelastung von 25 

mg/kg ermittelt.  Im Rahmen der Bauleitplanung ist zu prüfen, ob die vorgesehene Nutzung mit (möglich-

erweise) im Boden enthaltenen Schadstoffen vereinbar ist. Bei der Planung müssen insbesondere die all-

gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und  

Arbeitsbevölkerung berücksichtigt werden. Eigene Schadstoffkonzentrationswerte für Zwecke der Bauleit-

planung liegen nicht vor. Zur Orientierung kann laut einer Arbeitshilfe des Bayerischen Landesamtes für 

Umwelt8 auf die Prüf- und Maßnahmenwerte des Bodenschutzrechts zurückgegriffen werden, diese Werte 

sind auf Seite 15 der Arbeitshilfe aufgeführt: 

 

Die Belastung der Bodenprobe „KB2“ liegt mit 25 mg/kg deutlich unter dem Prüfwert für Industrie- und 

Gewerbegrundstücke. Die Planung eines Gewerbegebiets ist somit vereinbar mit den vorgefundenen Boden-

verhältnissen.  

Die Beeinträchtigungen der Gesundheit und Erholungsmöglichkeiten der Bewohner in der Nachbarschaft 

sowie der gesunden Arbeitsverhältnisse im Gebiet selbst sind aufgrund der beschriebenen Schutzvorkeh-

rungen und den Ergebnissen der umwelttechnischen Bodenuntersuchungen insgesamt „mäßig erheblich“.  

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Im Planungsgebiet überwiegen landwirtschaftlich intensiv genutzte Ackerflächen. Die Bedeutung der Ge-

samtfläche als Lebensraum ist als gering einzustufen, da keine Flächen mit Schutzgebieten im Sinne der 

Abschnitte III und IIIa des BayNatSchG und keine gesetzlich geschützten Biotope bzw. Lebensstätten oder 

Waldflächen einbezogen werden. Das Biotop 7537-0027-001 „Dammböschungen des Mittleren Isar-Kanals, 

Abschnitt nördlich Thenner Weiher bis Landkreisgrenze“ liegt 250 m vom Gewerbegebiet entfernt – eine er-

hebliche Beeinträchtigung ist nicht zu erwarten. Für das Gewerbegebiet inklusive der aktuellen Erweite-

rungsfläche hat die Gemeinde im Jahr 2011 eine artenschutzrechtliche Vorprüfung durchgeführt (siehe An-

lage zur Begründung). Sie ergab, dass durch das Gewerbegebiet voraussichtlich keine streng geschützten 

Arten betroffen sind, wenn ein Abstand zu einem südlich gelegenen Gehölzsaum eingehalten wird und das 

Baufeld vor der Brutzeit von Feldlerche und Wiesenschafstelze geräumt wird, d.h. vor März. Die Eignung des 

Planungsgebiets als Bruthabitat der genannten Arten wurde als gering eingestuft. Wegen der intensiven 

ackerbaulichen Nutzung im Plangebiet ist nach Einschätzung des Gutachtens generell nicht davon auszu-

gehen, dass es streng geschützten Arten als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte dient. Die Beeinträchtigun-

gen von Tieren und Pflanzen sind gering erheblich. 

Schutzgut Fläche 

In Langenpreising werden derzeit ca. 10 % des Gemeindegebiets als Siedlungs- und Verkehrsfläche genutzt, 

279 ha9. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche ist in den letzten zehn Jahren mit einem Zuwachs von 9 % et-

was schwächer gewachsen als die Einwohnerzahl (+ 10,7 %). Je Einwohner und sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigtem beträgt die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Langenpreising 921 m². Vor dem Hintergrund 

der demografischen Entwicklung und des Klimaschutzes soll der Flächenverbrauch auf kommunaler Ebene 

insbesondere für Siedlung und Verkehr deutlich gesenkt werden.  

Von den 279 ha Siedlungs- und Verkehrsfläche im Gemeindegebiet Langenpreising wurden im Jahr 2019  

ca. 4 % von Gewerbe und Industrie genutzt. Die Gewerbe- und Industriefläche ist in den letzten zehn Jah-

ren stärker gewachsen als die Zahl der Arbeitsplätze. Die Erweiterung des Gewerbegebiets Straßäcker erhöht 

die Siedlungs- und Verkehrsfläche incl. Eingrünung um ca. 4,1 ha, d.h. um 1 Prozent zulasten landwirt-

schaftlicher Fläche. Nutzbare Flächenpotentiale der Innenentwicklung oder der Nachverdichtung stehen in 

der Regel kaum für Gewerbeansiedlung zur Verfügung. Flächen für die Wiedernutzbarmachung stehen der-

 

8 „Handlungshilfe für den Umgang mit geogen arsenhaltigen Böden“, 2014, Bayerisches Landesamt für Umwelt 

9 aus Gemeindedaten Langenpreising Ausführliche Datengrundlagen 2019, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 
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zeit ebenfalls nicht zur Verfügung. Der Flächenausweisung steht ein konkreter und absehbarer Bedarf ge-

genüber. Eine Flächeneinsparung ergibt sich in der vorliegenden Planung daraus, dass im unmittelbaren 

Anschluss an bebaute und erschlossene Siedlungsflächen die bestehende Infrastruktur mitgenutzt werden 

kann. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche werden als mäßig erheblich bewertet. 

Schutzgut Boden 

Der Boden ist als lehmiges Ackerland guten Zustands zu 

bezeichnen. Die künftige Nutzung der Fläche als Ge-

werbegebiet bringt Eingriffe in den Bodenhaushalt und 

die mit jeder Bebauung einhergehende Bodenver-

siegelung mit sich. In den versiegelten Flächen gehen 

die Bodenfunktionen verloren – zusätzlich werden Flä-

chen durch baubedingte Verdichtung belastet. Die 

Auswirkungen haben daher eine hohe Erheblichkeit. 

Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der Boden-

schätzkarte des Bodeninformationssystems Bayern. 

Schutzgut Wasser 

Im Baugebiet ist nach dem Bodengutachten des ersten Abschnitts ein Grundwasserflurabstand von mindes-

tens 3 m anzusetzen. Das Gebiet hat keine besondere Bedeutung für die Gewinnung von Trink- und Brauch-

wasser. Es sind keine Schutzgebiete ausgewiesen. Das Überschwemmungsgebiet des Strogenflutkanals 

reicht nicht bis an das Baugebiet heran. Es sind keine Oberflächengewässer betroffen. Die geplante Bebau-

ung sorgt mit der Versiegelung von Flächen für einen erhöhten Oberflächenwasseranfall und beschleunig-

ten Abfluss. Dadurch wird die Grundwasserneubildungsrate herabgesetzt. Die Baukörper dringen voraus-

sichtlich nicht in das Grundwasser ein. Die Beeinträchtigung des Wassers besitzt daher eine mittlere 

Erheblichkeit.   

Schutzgut Klima und Luft 

Langenpreising weist ein warmgemäßigtes, immerfeuchtes Klima mit jährlichen Niederschlagsmengen von 

750 bis 850 mm auf. Ein Großteil der Niederschläge entfällt – bedingt durch die oft häufigen Gewitterregen 

– auf das Sommerhalbjahr. Die klimatischen Verhältnisse entsprechen dem Großklimabereich Süddeutsch-

lands. Die Erweiterung beeinflusst keine zu beachtenden Frischluftschneisen, da zusätzlich zu der schon 

vorhandenen und entstehenden Bebauung in der Umgebung des Baugebiets keine erhebliche Barriere für 

Luftströmungen aufgebaut wird. Die Versiegelung von Flächen verringert die Kaltluftentstehung und  

verschlechtert die Luftregeneration. Die Planung trägt durch den Verbrauch fossiler Energie bei der Herstel-

lung der Erschließungsanlagen und Gebäude sowie bei der Ausübung der gewerblichen Nutzung zum globa-

len Klimawandel bei. Maßnahmen zur Verminderung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klima-

wandel sind unten beschrieben (Nr. 6.4). Die Auswirkungen der Erweiterung auf das lokale und globale 

Klima und die Luft sind angesichts der Gebietsgröße als „mäßig erheblich“ einzustufen. 

Schutzgut Landschaft, Ortsbild 

Das Planungsgebiet befindet sich im Grenzbereich der naturräumlichen Untereinheiten 051–B „Östliche Er-

dinger Niederterrasse“ und 060-B „Steilanstieg zum Tertiärhügelland“ an. Das Areal ist überwiegend eben. 

Im Süden liegt das bestehende Gewerbegebiet, das selbst von der baumbestandenen Rampe zu einer Brücke 

über den mittleren Isarkanal verdeckt wird. Von den anderen Seiten aus ist das Gebiet einsehbar - im Osten 

allerdings ohne Fernwirkung, weil es dort vom Kanalbauwerk des mittleren Isarkanals abgeschirmt wird. Die 

Erweiterung des Gewerbegebiets wird zwangsläufig das Ortsbild Langenpreisings weiter verändern. Um die 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu vermindern, ist eine breite Gebietseingrünung vorgesehen. Die 

Auswirkungen auf Landschaft und Ortsbild sind „mäßig erheblich“. 
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Schutzgut Kultur und Sachgüter  

Im Planungsgebiet ist ein Bodendenkmal aus-

gewiesen. Es handelt sich um eine Siedlung 

vorgeschichtlicher Zeitstellung, u.a. des 

Jungneolithikums (Altheimer Kultur), der spä-

ten Bronzezeit und der Urnenfelderzeit, der 

Hallstattzeit und der späten Latènezeit, vereb-

nete Grabhügel mit Kreisgräben vorgeschichtli-

cher Zeitstellung, Brandgräber der Urnenfelder-

zeit sowie Körpergräber des frühen Mittelalters  

(siehe Abbildung, Bayerisches Landesamt für 

Denkmalpflege, Denkmal Nr. D-1-7537-0022). 

Im Planungsgebiet verläuft möglicherweise 

eine ehemalige Römerstraße, die aber in den 

Unterlagen des Landesamtes nicht dargestellt 

ist. Unabhängig von der Darstellung in Lage-

plänen ist bei der Gewerbegebietsausweisung 

das Bayerische Denkmalschutzgesetz zu beach-

ten. Die tatsächliche Lage der Denkmäler ist 

rechtzeitig zu ermitteln. Die Auswirkungen der 

Neuausweisung auf Kultur- und Sachgüter 

besitzen eine hohe Erheblichkeit. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den einzelnen Faktoren des Naturhaushalts und deshalb auch den Schutzgütern des Naturschut-

zes bestehen vielfältige Wechselbezüge. Planungsrelevante Abhängigkeiten zwischen den einzelnen 

Schutzgütern sind bei der Bewertung der Umweltauswirkungen zu benennen. Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern werden - soweit erkennbar und von Belang - bei den jeweiligen Schutzgütern behandelt. 

Besondere Wechselwirkungen zwischen den Teilen des Naturhaushalts über die schutzgutbezogenen Aus-

wirkungen hinaus sind aufgrund der komplexen Wirkungszusammenhänge wahrscheinlich, aber nicht of-

fenkundig.  

7.3 Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Wenn die Planung nicht durchgeführt wird, wird es keine Veränderungen im Planungsgebiet geben.  

Die Flächen würden weiter intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Auf der Staatsstraße 2082 und in 

Langenpreising und Zustorf allgemein würde das Verkehrsaufkommen bei Nichtdurchführung der Planung 

mittelfristig weniger stark zunehmen als bei Durchführung der Planung. Die Gemeinde könnte der großen 

Nachfrage nach Gewerbebauland und dem Planungsziel zur Schaffung von Arbeitsplätzen dann nicht im 

vorliegend geplanten Umfang gerecht werden.  

7.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  

Mensch 

Für Beeinträchtigungen durch Emissionen werden im Bebauungsplan Geräuschkontingente festgesetzt.  

Die Zufahrt zum Gewerbegebiet wurde mit Abstand zum benachbarten Wohngebiet geplant. Die Beeinträch-

tigung durch landwirtschaftliche Emissionen wird durch einen bepflanzten Pufferstreifen vermindert. Zur 

Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm ist eine schalloptimierte Anordnung von schutz-

bedürftigen Räumen vorgesehen. Als Schutz vor elektromagnetischen Wellen wird ein Abstand zu den 

Hochspannungsleitungen eingehalten. 

Bei der Ausschreibung der Erschließungsarbeiten müssen Positionen für die Entsorgung von Aushub aufge-

nommen werden, bei denen der Gehalt von Schwermetallen wie Arsen, aber auch Blei Chrom, Kupfer, Nickel 

usw. zu berücksichtigen ist. Der Sachverständige für Geotechnik wird zur baubegleitenden umwelttechni-

schen Überwachung einbezogen.  
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Kultur- und Sachgüter 

Die Lage und Ausdehnung der Bodendenkmäler sind rechtzeitig zu ermitteln, um geeignete Maßnahmen zur 

Eingriffsvermeidung zu treffen. Möglich ist z.B. die Ausgrabung oder die Berücksichtigung der Denkmäler 

durch Auflagen in den Baugenehmigungsverfahren.  

Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft 

Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für die Auswirkungen der Planung auf diese Schutzgüter wird die in 

Bayern seit dem 1. Januar 2001 in Kraft befindliche naturschutzrechtliche Eingriffsregelung angewendet. 

Um die entstehenden Beeinträchtigungen zu reduzieren, sind folgende Maßnahmen geplant: 

• Eingrünung mit Bäumen auf den Baugrundstücken Richtung Osten und Norden; 

• Baufeldräumung bereits vor der Brutzeit (vor März) oder alternativ Ortsbegehungen vor Baubeginn, 

um die Beeinträchtigung geschützter Vogelarten auszuschließen; 

Hinsichtlich geplanter Maßnahmen gegen den Klimawandel und der Anpassung an den Klimawandel ist 

nach Auffassung des Umweltbundesamtes10 von folgenden Klimaveränderungen auszugehen:  

• Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen 

• leichte Niederschlagszunahme, räumlich und saisonal stark variierend 

• Zunahme bei Winterniederschlägen 

• Abnahme bei Sommerniederschlägen 

• häufigere Starkniederschläge 

Diese Auswirkungen gelten als sehr wahrscheinlich. Als wahrscheinlich werden außerdem genannt:  

• Zunahme von Winterstürmen 

• Zunahme der Klimavariabilität 

Folgende Elemente der vorliegenden Planung dienen unter anderem der Anpassung an die beschriebenen 

Klimaveränderungen oder vermindern den Beitrag zum Klimawandel:  

• Der Standort des Gewerbegebietes ermöglicht eine ressourcenschonende Anbindung an vorhandene 

Infrastruktur wie Straße und Kläranlage.  

• Die Eingrünung des Gewerbegebietes mit Bäumen vermindert die Auswirkungen von Hitzewellen. 

• Die zu pflanzenden Bäume binden bei ihrem Wachstum Kohlendioxyd aus der Atmosphäre. 

• Zur Vermeidung von Überflutungen bei Starkniederschlägen ist ein Regenrückhaltebecken geplant. 

Ermittlung des Ausgleichsbedarfes für die Neuausweisung 

Das Plangebiet besteht aus Ackerflächen, Boden nicht versiegelt, mit mittlerem Grundwasserflurabstand.  

Es handelt sich um ein gut durchlüftetes Gebiet im Randbereich von Luftaustauschbahnen, ohne kleinräu-

mig strukturierte Bereiche. Eingewachsene Eingrünungsstrukturen bestehen nur im Süden der Fläche.  

Diese Flächen sind Gebiete geringer Bedeutung (Kategorie I). 

Die Eingriffsschwere ist wegen der festgesetzten GRZ > 0,35 vom Typ A (hoher Versiegelungs- bzw. Nut-

zungsgrad). Die Eingriffsfläche ist 41.151 m² groß (Baugebietsflächen mit Verkehrsfläche). Bei der Festle-

gung der Kompensationsfaktoren nach der Matrix des Eingriffsleitfadens sind die o.g. Vermeidungsmaß-

nahmen zu berücksichtigen.  

Es ergibt sich folgende Beeinträchtigungsintensität: 

• A I   

der Kompensationsfaktor liegt zwischen 0,3 und 0,6; 

gewählt: 0,3 

Eingriffsfläche: 41.151 m² 

Der Ausgleichsflächenbedarf für das Baugebiet liegt demnach bei 12.345 m². 

 

10 „Klimalotse – Leitfaden zur Anpassung an den Klimawandel“, Umweltbundesamt, 2010 
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Auswahl geeigneter Flächen für den Ausgleich und notwendige Maßnahmen 

Ein Teil des Ausgleichs soll am Rand des Gebiets erfolgen und zugleich dem Schutz des Orts- und Land-

schaftsbildes dienen. Aufgrund ihrer Ausdehnung kann die Fläche zur Biotopvernetzung im Gebiet beitra-

gen. Durch ihren Zuschnitt mit einer Breite von ca. 20 m sind die vorgesehenen Flächen für die Landwirt-

schaft kaum brauchbar. Die landwirtschaftlichen Belange sind bei der Flächenauswahl berücksichtigt 

worden. 

Die Ausgleichsfläche am Gebietsrand ist 3.213 m² groß. Sie wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt 

und kann aufgewertet werden. Die Gemeinde Langenpreising verfügt als Eigentümerin über die Fläche.  

Vorgesehen ist für die Fläche entlang der Staatsstraße die Entwicklung einer Baumreihe mit großkronigen 

Bäumen, die das Gewerbegebiet auch eingrünen. Auf notwendige Pflanzabstände zur Staatsstraße und das 

Freihalten von Sichtflächen wurde bei der Festsetzung geachtet. Im Bereich der Hochspannungsfreileitung 

wird statt der Baumreihe eine freiwachsende, artenreiche Hecke gepflanzt. Am nördlichen Ende ist eine Ge-

ländemulde vorgesehen, die als Regenrückhaltung dient. 

Der restliche Ausgleichsbedarf wird auf zwei Flächen aus dem Ökokonto der Gemeinde Langenpreising in der 

Nähe von Fürnsbach und Rosenau erbracht. Die Gemeinde hat das Ökokontokonzept im Jahr 2012 ausgear-

beitet. Die Maßnahmen wurden bereits vor einigen Jahren durchgeführt, so dass eine ökologische Verzin-

sung der Maßnahmen möglich ist. Vorläufig wurde eine jährliche Verzinsung von 3 % angesetzt – die ge-

naue Höhe der Verzinsung wird im weiteren Verfahren mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

Im Einzelnen ergibt sich folgende Berechnung: 

• Fläche nahe Rosenau 3.309 m²; Herstellung im Jahr 2009, d.h. 13 Jahre vor der Erweiterung des 

Gewerbegebiets. Für die Verzinsung können maximal zehn Jahre angerechnet werden, d.h.  

10 x 3 % = 30 % Zins. Die 3.309 m² große Fläche kann rechnerisch demnach um 30 % auf  

4.302 m² erhöht werden. 

• Fläche nahe Fürnsbach 3.990 m²; Herstellung im Jahr 2015, d.h. sieben Jahre vor der Gewerbege-

bietserweiterung. Verzinsung 7 x 3 % = 21 %. Die Fläche kann rechnerisch auf 4.828 m² erhöht 

werden. 

Nachfolgend sind die Maßnahmen beschrieben (Auszüge aus dem Ökokonto).  
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Die Ausgleichsfläche setzt sich aus folgenden Teilen zusammen: 

• Ausgleichsfläche gesamt 10.512 m² zzgl. Verzinsung 

• Gebietsrand 3.213 m²  

• Fläche nahe Fürnsbach 3.990 m² zzgl. Verzinsung 

• Fläche nahe Rosenau 3.309 m² zzgl. Verzinsung 

Die Ausgleichsflächen sind - mit Ausnahme der notwendigen Sicherungsmaßnahmen zur Herstellung des 

Ausgleichs und ggf. Anlagen zur Einleitung von Regenwasser in das Rückhaltebecken – von baulichen An-

lagen (z.B. Zäunen) freizuhalten. Durch die Festsetzungen von Gehölzen, Wiesen und Geländemulden und 

die geplanten Vermeidungsmaßnahmen wird mit diesem Bebauungsplan ein ökologisch tragbares Konzept 

für die Ausweisung des Gewerbegebiets geschaffen. Die Kompensationsflächen mit insgesamt 1,05 ha zzgl. 

Verzinsung liegen im gleichen Naturraum wie die Eingriffsfläche und werden durch die festgesetzten Maß-

nahmen ökologisch aufgewertet. Die Ausgleichsfläche entspricht der in der Berechnung des Kompensa-

tionsbedarfes ermittelten Größenordnung und stellt zusammen mit den geplanten Aufwertungsmaßnahmen 

einen angemessenen Ausgleich dar.  

7.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

In der ersten Planfassung vom 23. September 2021 sollte ein Teil der kleinen Grundstücke im Zusammen-

hang mit einer Erweiterung des ansässigen Holzbaubetriebs bebaut und erschlossen werden. Für diesen Be-

reich war ein Eigentümerweg geplant, der an der Wendeschleife der Gemeindestraße anschließt (siehe Ab-

bildung). Der Eigentümerweg sollte mit seiner Fahrbahnbreite, einem Gehsteig und seiner Höhenlage so 

ausgebildet, dass er bei Bedarf für die Erschließung einer zukünftigen Gebietserweiterung im Südosten 

verwendet werden kann. In diesem Fall sollte er entsprechend seiner Verkehrsbedeutung von der Gemeinde 

übernommen und zur Gemeindestraße umgewidmet werden. Nachdem der Grundstückseigentümer von die-

ser Lösung Abstand genommen hat, wurde die Straße als Gemeindestraße weiter geplant und auf die Nord-

seite der kleinen Parzellen verlegt. 
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7.6 Methodik, Kenntnislücken 

Die zu erwartenden Umweltauswirkungen wurden verbal argumentativ in drei Stufen bewertet: geringe, 

mittlere und hohe Erheblichkeit. Die exakten Grundwasserstände und das tatsächliche Vorkommen von  

Bodendenkmälern und Altlasten außerhalb der vorgenommenen Bodenproben sind nicht bekannt. Die Un-

tersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich in Übereinstimmung mit der Formulierung in § 2 Abs. 4 

Satz 3 BauGB an den Festsetzungen des Bebauungsplans. Geprüft wird, welche erheblichen Auswirkungen 

durch die Umsetzung des Bebauungsplans auf die Umweltbelange entstehen können und welche Einwir-

kungen auf die geplanten Nutzungen im Geltungsbereich aus der Umgebung erheblich einwirken können. 

Hierzu werden vernünftigerweise regelmäßig anzunehmende Einwirkungen geprüft, nicht jedoch außerge-

wöhnliche und nicht vorhersehbare Ereignisse. Da konkretisierbare Vorhaben noch nicht bekannt sind, be-

inhaltet diese Prüfung nicht die Untersuchung von Auswirkungen der Bauphase. Ein Monitoring bezüglich 

des Lärmschutzes, der Verkehrsentwicklung und den Pflanzbindungen/Maßnahmen zum Ausgleich kann 

sinnvoll sein.  

7.7 Zusammenfassung und Erklärung zum Umweltbericht  

Schutzgut Erheblichkeit der Auswirkungen 

 gering mäßig hoch 

Mensch  X  

Tiere und Pflanzen X   

Fläche  X  

Boden   X 

Wasser  X  

Klima und Luft  X  

Landschaft  X  

Kultur- und Sachgüter   X 

 

Die Erweiterung des Gewerbegebiets Straßäcker beeinträchtigt die Umwelt teils erheblich. Bei der Planung 

wurden diese Beeinträchtigungen berücksichtigt und vermindert. Mit den Maßnahmen zur Verringerung 

von Beeinträchtigungen und den geplanten Ausgleichsmaßnahmen liegt ein tragbares Konzept für die Er-

weiterung des Gewerbegebiets vor. 
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7.8 Quellen 

Für die Erstellung des Umweltberichtes wurden folgende Quellen herangezogen: 

• Artenschutzgutachten Gewerbegebiet Straßäcker 

Anlage zur Begründung 

• Bodengutachten Gewerbegebiet Straßäcker 

Anlage zur Begründung 

• Gemeinde Langenpreising Landkreis Erding Gemeindedaten 2019 

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, 2020 

• Regionalplan München – Karte 3 Landschaft und Erholung 

Regionaler Planungsverband München, Stand November 2014 

• Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz - FIN-WEB (Online-Viewer) 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 2022 

• Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Erding (Auskunftsarbeitsplatz) 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 2001 

• Karte der Naturraum-Haupteinheiten und Naturraum-Einheiten in Bayern 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 2018 

• Umweltatlas Bayern 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 2022 

• Bayerischer Denkmalatlas 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München, Stand 2022 
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8 Pflanzliste 

Für die festgesetzten Pflanzungen werden die folgenden Arten empfohlen. Für die nach Nr. 7.2 festgesetz-

ten Pflanzungen dürfen nur Kleinbäume und mittelgroße Bäume verwendet werden. Die Gehölze sind so zu 

pflegen, dass die Nutzung der angrenzenden Feldwege nicht beeinträchtigt wird. Bei Pflanzungen neben 

landwirtschaftlichen Flächen sind die gesetzlichen Grenzabstände zu beachten (für Bäume: 4 m zur Grund-

stücksgrenze nach Art. 48 AGBGB). Die Anpflanzung von Eschen (Fraxinus excelsior) wird derzeit wegen des 

Eschentriebsterbens nicht empfohlen. 

 

Kleinbäume und mittelgroße Bäume: 

• Acer campestre  Feldahorn 

• Alnus glutinosa  Schwarzerle 

• Alnus incana  Grauerle 

• Carpinus betulus Hainbuche 

• Prunus avium  Vogelkirsche 

• Sorbus aucuparia Eberesche 

Großbäume: 

• Acer pseudoplatanus Bergahorn 

• Betula pendula  Hängebirke 

• Fagus sylvatica  Rotbuche 

• Quercus petraea Traubeneiche 

• Quercus robur  Stieleiche 

• Tilia cordata  Winterlinde 

• Tilia platyphyllos Sommerlinde 

• Ulmus glabra  Bergulme 

Sträucher: 

• Cornus sanguinea  Roter Hartriegel  

• Corylus avellana  Hasel 

• Crataegus monogyna  Eingr. Weissdorn 

• Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 

• Ligustrum vulgare  Liguster 

• Lonicera xylosteum  Heckenkirsche 

• Prunus spinosa   Schlehe 

• Rhamnus frangula  Faulbaum 

• Rosa canina   Hundsrose 

• Salix aurita   Ohrweide 

• Salix purpurea   Purpurweide 

• Sambucus nigra  Schw. Holunder 

• Viburnum lantana  Woll. Schneeball 
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9 Hinweise 

Die Hinweise richten sich an Erschließungsträger und Bauherren. 

Wasserrecht (Landratsamt Erding) 

• Wasserschutzgebiete und Überschwemmungsgebiete sind nicht betroffen.  

• Für die unter 5.5 und Nr. 6 der Begründung erläuterte Beseitigung des Niederschlagswassers und An-

lage einer Rückhaltemulde bedarf es eines gesonderten wasserrechtlichen Verfahrens zur Genehmi-

gung. 

Grundwasser 

• Im Planungsgebiet können durch den Betrieb des Mittleren Isarkanals Grundwasserschwankungen auf-

treten. Der Betreiber des Kanals haftet nicht für Schäden an Bauvorhaben durch diese Schwankungen.  

• Im Planungsgebiet muss mit hohen Grundwasserständen gerechnet werden. Für eventuelle Bauwas-

serhaltungen ist beim Landratsamt Erding eine wasserrechtliche Genehmigung zu beantragen. 

Denkmalschutz 

• Im Planungsgebiet befinden sich Bodendenkmäler. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ver-

mutet weitere bislang unbekannte Bodendenkmäler. Auf Art. 7 und 8 DSchG wird hingewiesen.  

• Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche 

Erlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren 

bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 

Bodenschutz (Landratsamt Erding, SG 42-2, Bodenschutz) 

• Im Planungsgebiet liegen keine bekannten Altlastenverdachtsflächen. Aus dem vorliegenden Grund-

bau-Bericht geht jedoch eine geogene Arsenbelastung hervor. Sofern Auffüllungen, Abfälle, oder Alt-

lasten zu Tage treten, ist die Abteilung Bodenschutz- und Abfallrecht beim LRA ED unverzüglich zu in-

formieren. 

• Im Bodengutachten sind die Ergebnisse der Untersuchungen und notwendige Maßnahmen zum Um-

weltschutz beschrieben. Das Gutachten liegt dieser Begründung bei. 

Wasserversorgung (Wasserzweckverband Berglerner Gruppe) 

• das Gewerbegebiet wird vom Wasserzweckverband Berglerner Gruppe erschlossen. Im Bebauungsplan 

sind die notwendigen Leitungstrassen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen vorgesehen und bei 

Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen berücksichtigt. Es ist zu beachten, dass die Leitungstras-

se nicht bepflanzt werden darf. 

• Jedes Grundstück ist mit einem eigenen Wasserhausanschluss zu versehen. Bei nachträglichen Grund-

stücksteilungen ist jeweils ein zusätzlicher Hausanschluss erforderlich. 

• Im Falle von Veränderungen der Bauparzellen nach Abschluss der erstmaligen Leitungsbauarbeiten 

(Grundstücksteilungen bzw. Verschmelzung von Parzellen) übernimmt der Verursacher die im öffentli-

chen Bereich anfallenden Kosten für Ergänzung bzw. Abbau von Wasserversorgungsanlagen. 

• Soweit die Widmung von Straßen im Bebauungsplangebiet als öffentliche Eigentümerwege erfolgt, ist 

eine zusätzliche Absicherung des Wasserleitungsrechts als Grunddienstbarkeit erforderlich. 

• Soweit für das Baugebiet erhöhter Löschwasserbedarf besteht, hat die Gemeinde Langenpreising in 

eigener Zuständigkeit dafür zu sorgen. Bei erhöhtem Löschwasserbedarf für einzelne Bauvorhaben hat 

der Bauherr selbst dafür zu sorgen. 

• Die Verlegung der Hausanschlussleitungen im Straßenbereich soll vor der Teerung erfolgen, da sonst 

erhöhte Kosten anfallen. Hierzu ist der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 

dem Wasserzweckverband Berglerner Gruppe und der Gemeinde Langenpreising notwendig. 
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Abwasserentsorgung (Gemeinde Langenpreising) 

• Sämtliche Bauvorhaben müssen vor Fertigstellung an die öffentliche Wasserversorgung und die zent-

rale Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen werden. Zwischenlösungen werden nicht zugelassen. 

• Die Grundstücksentwässerungsanlage muss nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986 ff) 

erstellt werden. 

• Das Niederschlagswasser ist auf den Baugrundstücken zu versickern. Das Versickern von Nieder-

schlagswasser stellt einen wasserrechtlichen Benutzungstatbestand dar und bedarf einer behördlichen 

Erlaubnis. Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt Erding.  

• Werden die Voraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und die da-

zugehörigen Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in 

das Grundwasser (TRENGW) eingehalten, ist eine erlaubnisfreie Versickerung des unverschmutzten 

Niederschlagswassers möglich. 

• Die Bemessung der Versickerungsanlagen hat nach bau- und planungstechnischen Gesichtspunkten 

gemäß DWA-A 138 und DWA-M 153 zu erfolgen. Im Zuge der Herstellung der Sickeranlagen muss mit 

Sickerversuchen das ausreichende Sickervermögen zwingend nachgewiesen werden, um ggf. bei nega-

tivem Ergebnis noch rechtzeitig die Anlagen vergrößern zu können. 

Telefon (Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Landshut) 

• Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die durch die Baumaßnah-

men möglicherweise berührt werden. Bei der Planung und Ausführung ist darauf zu achten, dass vor-

handene Telekommunikationslinien nicht verändert werden müssen bzw. beschädigt werden. 

• Zur Versorgung des Baugebietes ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich. Aus 

wirtschaftlichen Gründen ist eine unterirdische Versorgung des Gebietes nur bei Ausnutzung aller Vor-

teile einer koordinierten Erschließung möglich. 

• Es ist sicherzustellen, dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Baugebiet eine unge-

hinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege möglich ist. 

• Eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungs-

zone ist vorzunehmen; die Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau sind vom Erschlie-

ßungsträger zu koordinieren. 

• Für die Erschließungsmaßnahme soll ein Bauzeitenplan aufgestellt werden und mit der Telekom abge-

stimmt werden, damit die Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Kabelverlegung, Ausschreibung von 

Tiefbauleistungen usw. rechtzeitig eingeleitet werden können. Für die Baumaßnahme benötigt die Te-

lekom eine Vorlaufzeit von 6 Monaten. 

• Eine Erweiterung der Telekommunikationsinfrastruktur außerhalb des Plangebietes kann aus wirt-

schaftlichen Erwägungen auch in oberirdischer Bauweise erfolgen. 

• In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone für 

die Unterbringung der Telekommunikation vorzusehen. 

• Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt „Merkblatt über Baumstandorte und unter-

irdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 

Ausgabe 1989 zu beachten. 

• Es ist sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung 

der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 

Breitbandversorgung (Deutsche Glasfaser, Borken) 

• Im Planbereich befinden sich Anlagen der Deutschen Glasfaser Netz Operating GmbH.  

• Deutsche Glasfaser setzt im Regelfall eine mindertiefe Verlegtechnik ein. Die Glasfaserkabel befinden 

sich in einer Tiefe zwischen 0,3 und 0,6 Meter. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch 

unterschiedliche Verlegungstiefen oder Änderungen im Verlauf der Leitungen kein Mitverschulden der 

Deutschen Glasfaser Netz Operating GmbH begründet wird.  
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• Im Bereich von Kreuzungen und Parallelverlauf mit LWL - Netz der Deutschen Glasfaser Netz Operating 

GmbH (DGNO) sind Suchschachtungen bzw. Ortungen zur genauen Lagebestimmung der LWL - Trasse 

vorzunehmen.  

• Es ist sicherzustellen, dass allen Beteiligten der Inhalt des Merkblattes “Hinweise zum Schutze unter-

irdischer Glasfaser - Versorgungsanlagen” bekannt gemacht und die Einhaltung der genannten Bedin-

gungen überwacht wird.  

• Für die Bauerlaubnis ist der Baubeginn der Maßnahme der Deutschen Glasfaser mindestens 2 Wochen 

vorher mitzuteilen. Die Aktualität der beiliegenden Bestands- und Übersichtpläne kann nur für die 

folgenden 20 Arbeitstage garantiert werden. Sollten Ihre Baumaßnahmen erst später erfolgen, ist eine 

erneute Planauskunft 4 Wochen vor Baubeginn anzufordern. Sind Trassenverlegungen notwendig, be-

nötigt Deutsche Glasfaser mindestens 8 Wochen Vorlaufzeit. 

Breitbandversorgung (Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Nürnberg) 

• Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen von Vodafone. Eine Neuverlegung 

von Telekommunikationsanlagen ist derzeit nicht geplant. 

• Im Rahmen der Gigabitoffensive investiert Vodafone in die Versorgung des Landes mit hochleistungs-

fähigen Breitbandanschlüssen und damit den Anbau und die Verfügbarkeit von Netzen der nächsten 

Generation - Next Generation Access (NGA) - Netzen. In Anbetracht der anstehenden Tiefbauarbeiten 

besteht Interesse an einer Mitverlegung von Leerrohren mit Glasfaserkabeln. Um die Unternehmung 

bewerten zu können, sind Informationen hinsichtlich Potenzial und Kosten nötig. 

Abfallentsorgung (Landratsamt Ering, FB 13 Abfallwirtschaft) 

• Damit die Wendehämmer am Ende der Gemeindeverbindungsstraße und besonders am Ende des Eigen-

tümerwegs von Müllfahrzeugen genutzt werden können, müssen die Sackstraßen hinter den Wende-

hämmern noch mindestens 10 Meter weitergeführt werden und durch die Müllfahrzeuge befahrbar 

sein. 

• Müll darf aufgrund berufsgenossenschaftlicher Vorschriften nur abgeholt werden, wenn die Zufahrt zu 

Müllbehälter-Standplätzen so angelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren mit Müllfahrzeugen nicht erfor-

derlich ist. Sollten die Wendehämmer durch Müllfahrzeuge mit kommunalem Auftrag nicht befahren 

werden können, sind die Behältnisse satzungsgemäß am nächtstmöglichen, von den Leerungsfahr-

zeugen erreichbaren Ort zur Leerung bereitzustellen. Das wäre im Bereich der vorhandenen Wende-

schleife 

Erdgasversorgung (Energie Südbayern GmbH, Erding) 

• Das Gebiet ist bereits mit Erdgas erschlossen. Bei ausreichendem Interesse der Grundstückseigentü-

mer beabsichtigt die Energie Südbayern GmbH, die Erweiterung ebenfalls mit Erdgas zu erschließen. 

• Leitungstrassen sind von Bebauungen und Baumbepflanzungen freizuhalten. 

• Bei der Gestaltung von Pflanzgruben müssen die Regeln der Technik eingehalten werden. Diese bein-

halten, dass genügend Abstand zu Versorgungsleitungen eingehalten wird oder ggf. Schutzmaßnah-

men erforderlich sind. 

• Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Versorgung mit Erdgas ist die zeitnahe Übermittlung der 

Adressen der Bauwerber an die Energie Südbayern GmbH erforderlich.  

Stromversorgung (EVU Langenpreising) 

• Die Stromversorgung der Erweiterung kann vom EVU Langenpreising sichergestellt werden. 

• Die Erweiterung des Gewerbegebietes um Abschnitt GW 3 und GW 4 soll vom bisherigen Kreisverkehr in 

nördlicher Richtung erweitert werden. Für die elektrische Erweiterung ist folgendes anzumerken: Je 

nachdem welche elektrischen Leitungsanforderungen für die Abschnitte GW 3 und GW 4 kommen, 

kann eventuell die vorläufige Erweiterung der Niederspannungs-Hauptleitungen ausreichend sein. 

Sollten sich jedoch größere produzierende Gewerbe oder Industrie mit einer höheren elektrischen An-

schlussleistung ansiedeln bzw. mehrere PV-Anlagen mit hohen Einspeiseleistungen errichtet werden, 

wird die Errichtung einer zusätzlichen Trafostation erforderlich. Es sollte am Ende der Erweiterung des 
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Gewerbegebietes auf jeden Fall ein Platz für eine Station reserviert werden. Der Platzbedarf für die 

Station beträgt 5,00 m x 5,00 m.  

• Die Erweiterung der NS-Versorgung wird wie bisher auch über Erdkabel NAYY - 4 x 185 mm2 weiterge-

führt. Ab Ende des bestehenden Gewerbegebietes sind 1 Leerrohre NW 160 schwarz und 2 Leerrohre 

NW 110 vorzusehen. 

• Die Planung sollte rechtzeitig erfolgen, da die Lieferzeiten nicht geringer werden. Es sollte ein Bau-

zeitenplan für die Erd- und Kabelarbeiten frühzeitig zur Verfügung stehen, damit durch die Leitungs-

verlegungen keine Wartezeiten entstehen. 

Bahnstromleitung Eitting-Pfrombach (DB Services Immobilien GmbH, München) 

• Im Planungsgebiet verläuft die planfestgestellte 110-kV-Bahnstromleitung Nr. 414 Eitting-Pfrombach 

mit einem Schutzstreifen von 2 x 30 m bezogen auf die Leitungsachse, deren Bestand und Betrieb zur 

Aufrechterhaltung der Bahnstromversorgung auf Dauer gewährleistet sein muss. Maßgeblich ist die in 

der Örtlichkeit tatsächlich vorhandene Leitungstrasse. 

• Innerhalb des Schutzstreifens muss mit Beschränkungen der Bauhöhen von Bauwerken (wie z.B. Ge-

bäude. Wege, Straßen. Brücken, Verkehrs Entwässerungs-‚ Sport-. Freizeit-. Beleuchtungs-‚ Lärm-

schutz- Signal-, Werbe- Leitungs- und Bewässerungsanlagen sowie Lagerstätten, -halden usw.) ge-

rechnet werden. Pläne für alle Bauwerke innerhalb des Schutzstreifens müssen der DB Services 

Immobilien GmbH deshalb durch den jeweiligen Grundeigentümer zur Überprüfung der Sicherheitsbe-

lange vorgelegt werden. 

• Für eine Spezifizierung der Einschränkungen sind Angaben über die geplanten Bauwerke hinsichtlich 

ihrer Höhenentwicklung in Meter ü.NN (2.8. für Fahrbahnoberkanten. Erdoberkanten, Gebäudeober-

kanten, Endwuchshöhen, Anlagenhöhen usw.) zwingend erforderlich. 

• Da konkrete Angaben über die geplanten Bauwerke hinsichtlich ihrer Lage mit Bezugshöhen über NN 

sowie insbesondere über die genaue Dachausführung bei Gebäuden einschließlich aller An— und Auf-

bauten (wie z.B. Kamine, Balkone, Dachständer. Antennen, Reklametafeln, Photovoltaikanlagen, 

Lichtkuppen, Dachgauben, Absturzsicherungen, Lüftungsanlagen usw.) fehlen, ist nur eine pauschale 

Aussage über Bauhöhenbeschränkungen auf den betroffenen Flurstücken bzw. Parzellen im Bebau-

ungsplan möglich. 

• Um Unfälle durch unzulässige Annäherung an die Bahnstromleitung zu vermeiden. dürfen Gebäude 

einschließlich aller An- und Aufbauten  

• unter der Voraussetzung. dass diese in ihrer Lage nicht weiter als 50 m von Mast Nr. 1514 

(Mastmitte) in Richtung Mast Nr. 1513 errichtet werden, eine Höhe von 427,5 m ü. NN inner-

halb des Gefährdungsbereichs von 2x 14,0 m (bezogen auf die Leitungsachse) nicht über-

schreiten. 

• unter der Voraussetzung, dass diese in ihrer Lage weiter als 50 m jedoch nicht weiter als 58 m 

von Mast Nr. 1514 (Mastmitte) in Richtung Mast Nr. 1513 errichtet werden, eine Höhe von 

427,0 m ü. NN innerhalb des Gefährdungsbereichs von 2x 14.0 m (bezogen auf die Leitungs-

achse) nicht überschreiten. 

• unter der Voraussetzung, dass diese in ihrer Lage weiter als 58 m jedoch nicht weiter als 68 m 

von Mast Nr. 1514 (Mastmitte) in Richtung Mast Nr. 1513 errichtet werden. eine Höhe von 

426,5 m ü. NN innerhalb des Gefährdungsbereichs von 2x 14,0 m (bezogen auf die Leitungs-

achse) nicht überschreiten. 

• unter der Voraussetzung, dass diese in ihrer Lage weiter als 68 m jedoch nicht weiter als 78 m 

von Mast Nr. 1514 (Mastmitte) in Richtung Mast Nr. 1513 errichtet werden, eine Höhe von 

426,0 m ü. NN innerhalb des Gefährdungsbereichs von 2x 14,0 m (bezogen auf die Leitungs-

achse) nicht überschreiten. 

• unter der Voraussetzung, dass sich diese in ihrer Lage weiter als 78 m von Mast Nr. 1514 

(Mastmitte) in Richtung Mast Nr. 1513 errichtet werden, eine Höhe von 425,5 m ü. NN inner-

halb des Gefährdungsbereichs von 2x 14,0 m (bezogen auf die Leitungsachse) nicht über-

schreiten. 
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• Diese ü. NN-Höhen wurden ermittelt unter Zugrundelegung des größtmöglichen Ausschwingens der 

Seile und des maximal zulässigen Seildurchhangs im betroffenen Bereich. 

• Für Bauwerke innerhalb des o. g. Schutzstreifens ist die Zustimmung der für Feuerlöscharbeiten zu-

ständigen Behörde gemäß aktueller DIN VDE 0132 erforderlich. Die Dacheindeckung für Gebäude muss 

in diesem Bereich der DIN 4102 Teil 7 entsprechen. 

• Änderungen des Geländeniveaus - auch temporär - (wie 2.8. durch Aufschüttungen, Lagerungen von 

Materialien, Stapelungen, Haufwerke usw.) dürfen innerhalb des o. g. Schutzstreifens nicht ohne wei-

teres durchgeführt werden. 

• Einer Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern kann innerhalb des Schutzstreifens nur im Rahmen be-

stehender Dienstbarkeiten bzw. schuldrechtlicher Verträge zugestimmt werden. Die Endwuchshöhe 

der Pflanzungen darf daher - ausgehend vom bestehenden Geländeniveau - in der Regel 3,50 m nicht 

überschreiten. 

• Unter den Leiterseilen muss unter Umständen mit Eisabwurf sowie mit Vogelkot gerechnet werden. 

Etwaige daraus entstehende direkte und indirekte Schäden werden nicht übernommen. 

• Im Übrigen gelten die Bestimmungen gemäß DIN VDE 0105 und DIN EN 50341 in der jeweils aktuellen 

Fassung. 

• Die in der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV) genannten Grenzwerte für elektrische 

Feldstärke und magnetische Flussdichte werden für den Bereich, für den wir die Zustimmung zur Be-

bauung geben, von unseren 110—kV-Bahnstromleitungen eingehalten. Es wird jedoch darauf hinge-

wiesen, dass in unmittelbarer Nähe von Bahnstromleitungen mit Beeinflussung von Monitoren, medi-

zinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf elektrische und magnetische Felder empfindlich 

reagierenden Geräten zu rechnen ist. 

• Es wird empfohlen, eine Abstimmung der Vorplanung hinsichtlich der durch o.g. Bahnstromleitung 

innerhalb des o.g. Schutzstreifens ggf. auftretenden Einschränkungen mit Einreichung einer Bauvor-

anfrage bei der DB Services Immobilien GmbH durchzuführen. Die endgültigen Baupläne sind der DB 

Services Immobilien GmbH anschließend vor Erstellung eines Bauwerkes zur Prüfung und Zustimmung 

im Rahmen bestehender Dienstbarkeiten vorzulegen. 

• Die Bauvoranfrage der Bauantrag muss einen maßstäblichen amtlichen Lageplan mit dargestelltem 

Leitungsverlauf (Trassenachse mit Schutzstreifen und ggf. Maststandorte) sowie konkrete, maßstabs-

gerechte Angaben über die Lage und die ü. NN-Höhen des geplanten Bauwerks einschließlich aller An- 

und Aufbauten (wie z.B. Kamine, Balkone, Dachständer, Antennen, Reklametafeln, Photovoltaikanla-

gen, Lichtkuppen, Dachgauben, Absturzsicherungen, Lüftungsanlagen usw.) beinhalten. Auf dieser 

Grundlage werden dann im Rahmen der Bauvoranfrage/des Bauantrags die von Personen und Gerät-

schaften einzuhaltenden Arbeitsgrenzen bekannt gegeben. 

Stromversorgung (Bayernwerk Netz GmbH, München) 

• Im überplanten Bereich befinden sich Versorgungseinrichtungen. 

• 20 kV-Kabel: Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur 

Trassenachse. Das „Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen“ ist zu beachten, ebenso die „Si-

cherheitshinweise für Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und Freileitungen“.  

• Auskünfte zur Lage der Versorgungsanlagen können online über das Planauskunftsportal der Bayern-

werk eingeholt werden. 

Stromversorgung, Freileitungen (Bayernwerk AG) 

• im Planungsbereich befindet sich Anlagen der Bayernwerk Netz GmbH: 110-kV-Freileitung Isarau - 

Pfrombach, Ltg. Nr. B24, Mast Nr. 155 – 157 110-kV-Freileitung Pfrombach – Taufkirchen, Ltg. Nr. 

O51, Mast Nr. 2 - 3 20kV-Kabel. Gegen das Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwen-

dungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb der Anlagen nicht beeinträchtigt 

werden und insbesondere die gem. einschlägiger Vorschriften erforderlichen Mindestabstände zwi-

schen Bauwerksteilen, Verkehrswegen usw. und unseren Anlagen eingehalten werden. 
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110-kV-Freileitung 

Geltungsbereich Baugebiet 

• Die 110-kV-Freileitung Isarau-Pfrombach, Ltg. Nr. B24, verläuft nördlich des Geltungsbereiches. Die 

Leitungsschutzzone dieser Hochspannungsfreileitung beträgt 25,00 m beiderseits der Leitungsachse. 

Die Lage können dem im beiliegenden Lageplan entnommen werden. Die Richtigkeit des Leitungsver-

laufes auf dem beiliegenden Lageplan ist ohne Gewähr. Maßgeblich ist der tatsächliche Leitungsver-

lauf in der Natur. 

• Gemäß DIN EN 50341-1 sind bei 110 kV folgende Mindestabstände zu den Leiterseilen einzuhalten: 

Verkehrsflächen: 7,00 m, Gelände: 6,00 m, Bauwerke: 5,00 m, feuergefährdete Betriebsstätten (Tank-

stellen usw.) und Gebäude ohne feuerhemmende Dächer 11,00 m, Sportflächen: 8,00 m, Zäune usw.: 

3,00 m, Bepflanzung 2,50 m. Bei der Ermittlung der Abstände ist unter der Leitung der größtmögliche 

Durchhang und seitlich der Leitung das größtmögliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind anzu-

nehmen. 

• Innerhalb der Schutzzonen sind die Pläne für alle Bau- und Bepflanzungsmaßnahmen der Bayernwerk 

Netz GmbH zur Stellungnahme vorzulegen. Dies gilt insbesondere auch für Verkehrsflächen, Straßen-

beleuchtungen, Werbetafeln, Fahnenmaste usw.. 

Ausgleichsfläche 

• Die Ausgleichsfläche A5 (Gmkg. Langenpreising, Fl.Nr. 695) wird von der 110-kV-Freileitung Pfrom-

bach – Taufkirchen, Ltg. Nr. O51, überspannt. Die Leitungsschutzzone dieser Hochspannungsfreilei-

tung beträgt 27,50 m beiderseits der Leitungsachse. 

• Bezüglich der im Bebauungsplan ausgewiesenen Ausgleichsfläche ist der Bestand, der Betrieb und die 

Unterhaltung der bestehenden Anlagen zu gewährleisten. Zu Unterhaltungsmaßnahmen zählen u.a. 

Korrosionsschutzarbeiten, Arbeiten zur Trassenfreihaltung von betriebsgefährdendem Aufwuchs sowie 

die Erneuerung, Verstärkung oder ein durch Dritte veranlasster Umbau der Leitungen auf gleicher 

Trasse unter Beibehaltung der Schutzzonen. Des Weiteren ist, um nicht vorhersehbare Störungen be-

heben zu können, eine Ausnahmeerlaubnis für ein ggf. beabsichtigtes zeitlich begrenztes Betretungs-

verbot erforderlich. 

Weiterhin zu beachten 

• Die zur Sicherung des Anlagenbestandes und -betriebes erforderlichen Maßnahmen müssen ungehin-

dert durchgeführt werden können und auch die Erneuerung, Verstärkung oder ein durch Dritten veran-

lasster Umbau der Anlagen an gleicher Stelle, bzw. auf gleicher Trasse, unter Beibehaltung der 

Schutzzone(n), darf keinen Beschränkungen unterliegen. 

• Einer Bepflanzung mit hochwachsenden Bäumen und Sträuchern innerhalb der Leitungsschutzzone 

können wir nicht zustimmen. Die maximale Aufwuchshöhe ist in jedem Fall mit der Bayernwerk Netz 

GmbH abzustimmen. Außerhalb der Schutzzonen sind Bäume so zu pflanzen, dass diese bei Umbruch 

nicht in die Leiterseile fallen können. In diesem Zusammenhang machen wir bereits jetzt darauf auf-

merksam, dass diejenigen Bäume oder Sträucher, die in den Mindestabstandsbereich der Hochspan-

nungsleitung wachsen oder bei Umbruch geraten können, durch den Grundstückseigentümer entschä-

digungslos zurückgeschnitten oder entfernt werden müssen bzw. auf Kosten des Grundstückseigen-

tümers vom Leitungsbetreiber entfernt werden. 

• Im Bereich der Leitung darf ohne Zustimmung der Bayernwerk Netz GmbH, weder Erdaushub gelagert 

noch dürfen sonstige Maßnahmen durchgeführt werden, die das bestehende Erdniveau erhöhen. 

• Es ist zu berücksichtigen, dass an Hochspannungsfreileitungen, durch die Wirkung des elektrischen 

Feldes, bei bestimmten Witterungsverhältnissen, insbesondere bei Regen, Nebel oder Raureif, Geräu-

sche entstehen können. Zur Vermeidung einer übermäßigen Lärmbelästigung bitten wir, bei der Be-

stimmung des Mindestabstands zwischen bestehenden Freileitungen und neuen Wohn- bzw. Indust-

rie-/Gewerbegebieten die Grenzwerte nach der „Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 

Bundes-Immissionsschutzgesetz“ (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) unbe-

dingt einzuhalten. 
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• Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei ungünstigen Witterungsverhältnissen Eisbrocken und 

Schneematschklumpen von den Leiterseilen abfallen können. Unter den Leiterseilen muss unter Um-

ständen mit Vogelkot gerechnet werden. Dies ist zu beachten, gerade im Bereich von Stellplätzen, 

Straßen und Gebäuden. Für solche witterungs- und naturbedingten Schäden kann keine Haftung 

übernommen werden. 

• Die „Sicherheitshinweise für Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und Freileitungen“ der Bayernwerk 

AG sind zu beachten. 

20-kV-Kabel  

• Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur Trassenach-

se. Die Hinweise im “Merkblatt über Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", Ausgabe 2013 vom 

FGSV Verlag www.fgsv-verlag.de (FGSV-Nr. 939), bzw. die DVGW-Richtlinie GW125. Das beiliegende 

“Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen“ sind zu beachten.  

• Die „Sicherheitshinweise für Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und Freileitungen“ der Bayernwerk 

AG sind zu beachten. 

• Auskünfte zur Lage der Versorgungsanlagen können online über das Planauskunftsportal eingeholt 

werden: https://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftspor-

tal.html 

Staatsstraße (Staatliches Bauamt Freising) 

• Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gem. Art. 23 BayStrWG innerhalb der Anbauverbotszone 

unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit  des 

Kraftfahrers nicht gestört wird. 

• Bäume dürfen nur mit einem Mindestabstand von 8 m vom Fahrbahnrand der Staatsstraße gepflanzt 

werden. Anpflanzungen entlang der Straße sind im Einvernehmen mit dem Bauamt (Sachgebiet S 15) 

vorzunehmen. 

• Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Evtl. erforderliche Lärmschutz-

maßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Staatsstraße übernommen. Die gesetzlichen Anbau-

verbotszonen genügen voraussichtlich nicht zum Schutz der Anlieger vor Lärm-, Staub- und Ab-

gasimmissionen. 

• Die für die Bemessung von Immissionsschutzeinrichtungen nötigen Angaben sind über die Immissi-

onsschutzbehörde zu ermitteln. 

Abwehrender Brandschutz (Kreisbrandinspektion Erding) 

• Die Bereithaltung und Unterhaltung notwendiger Löschwasserversorgungsanlagen ist Aufgabe der 

Gemeinden und damit – bei Neuausweisung eines Bebauungsgebietes – Teil der Erschließung im Sinn 

von § 123 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB). Die Sicherstellung der notwendigen Löschwasserver-

sorgung zählt damit zu den bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Bauge-

nehmigung.  

• Welche Löschwasserversorgungsanlagen im Einzelfall notwendig sind, ist anhand der Brandrisiken des 

konkreten Bauvorhabens zu beurteilen. Den Gemeinden wird empfohlen, bei der Ermittlung der not-

wendigen Löschwassermenge die Technische Regel zur Bereitstellung von Löschwasser durch die öf-

fentliche Trinkwasserversorgung – Arbeitsblatt W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Was-

serfaches e.V. (DVGW) anzuwenden. 

• Nach der Bekanntmachung zum Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes beschränkt sich die Ver-

pflichtung der Gemeinden nicht auf die Bereitstellung des Grundschutzes. Ein Objekt, das in dem 

maßgebenden Gebiet ohne weiteres zulässig ist, stellt demnach regelmäßig kein außergewöhnliches, 

extrem unwahrscheinliches Brandrisiko dar, auf das sich die Gemeinde nicht einzustellen bräuchte. 

Ein über den Grundschutz hinausgehender, objektbezogener Brandschutz ist für Objekte mit erhöhtem 

Brandrisiko (z.B. Holzlagerplätze, Parkhäuser, Betriebe zur Herstellung und Verarbeitung von Lö-

sungsmitteln, Lagerplätze für leicht entzündbare Güter) und für Objekte mit erhöhtem Personenrisiko 

(z.B. Versammlungsstätten, Geschäftshäuser, Krankenhäuser, Hotels, Hochhäuser) notwendig. 
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• Die Gemeinden haben zudem auf ein ausreichend dimensioniertes Rohrleitungs- und Hydrantennetz 

zu achten (BayRS 2153-I, Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (VollzBekBayFwG), Bekanntma-

chung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 28. Mai 2013 Az.: ID1-2211.50-162). 

• Die Gemeinden haben für die Wahrnehmung des abwehrenden Brandschutzes und des technischen 

Hilfsdienstes Feuerwehren aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten; um dabei das örtliche Ge-

fahrenpotential ausreichend zu berücksichtigen und eine optimale Aufgabenwahrnehmung durch die 

gemeindlichen Feuerwehren zu gewährleisten, sollen die Gemeinden grundsätzlich einen Feuerwehr-

bedarfsplan aufstellen. Das Staatsministerium des Innern gibt den Gemeinden Hinweise zur Erstellung 

eines Feuerwehrbedarfsplanes in Form eines Merkblattes. Es wird empfohlen, den zuständigen Kreis-

brandrat bei der Erstellung der Feuerwehrbedarfspläne zu beteiligen. Feuerwehrbedarfspläne sind 

fortzuschreiben und der Entwicklung in den Gemeinden anzupassen. 

• Um ihre Aufgaben im abwehrenden Brandschutz und im technischen Hilfsdienst erfüllen zu können, 

müssen die Gemeinden ihre Feuerwehren so aufstellen und ausrüsten, dass diese möglichst schnell 

Menschen retten, Schadenfeuer begrenzen und wirksam bekämpfen sowie technische Hilfe leisten 

können. Hierfür ist es notwendig, dass grundsätzlich jede an einer Straße gelegene Einsatzstelle von 

einer gemeindlichen Feuerwehr in höchstens zehn Minuten nach Eingang einer Meldung bei der Alarm 

auslösenden Stelle erreicht werden kann (Hilfsfrist) (vgl. zu Art. 1, Aufgaben der Gemeinden, Vollz-

BekBayFwG). Dies ist im Rahmen der Bauleitplanung unter Berücksichtigung der Tagesalarmstärke der 

Feuerwehren regelmäßig zu überprüfen. 

• Das Hydrantennetz ist nach den Vorschriften des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft bzw. 

nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) auszu-

bauen. Gegebenenfalls ist der Löschwasserbedarf nach dem Ermittlungs- und Richtwertverfahren des 

ehemaligen Bayer. Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz zu ermitteln. 

• Für das Gewerbegebiet „GE“ kann entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 füe eine erste Abschät-

zung von dem im Entwurf des Bebauungsplans genannten Grundschutzbedarf von 192 m³/h über zwei 

Stunden ausgegangen werden. 

• Die Löschwasserentnahmestellen (Unter- oder Überflurhydranten) sind in einem maximalen Abstand 

von 80 bis 120 m zu errichten. 

• Die Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurvenkrümmungsra-

dien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren werden können. Die 

Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf 

DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ verwiesen. 

• Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von 

höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sind. 

• Die als Sackgasse vorgesehenen, über 50 m lange Erschließungsstraßen müssen auch mit Einsatzfahr-

zeugen der Feuerwehr befahren werden können. Es sind in Abstimmung mit der Brandschutzdienst-

stelle auch für Feuerwehrfahrzeuge nutzbare Wendemöglichkeiten zu schaffen. 

• Bei einer Bebauung im Bereich von Freileitungen sind die einschlägigen Sicherheitsabstände auch für 

eine Brandbekämpfung zu berücksichtigen. Die Eingabeplanung ist hierzu jeweils mit der Brand-

schutzdienststelle abzustimmen. 

• Ein Feuerwehreinsatz muss unter Beachtung der DIN VDE 0132 „Brandbekämpfung und technische Hil-

feleistung im Bereich elektrischer Anlagen“ erfolgen können. Bei Bauvorhaben sind daher die erfor-

derlichen äußeren Abstände unter Beachtung der Normenreihe der DIN EN 50341 in Abstimmung mit 

der Brandschutzdienststelle zu prüfen. 

• Fragen zu einer für die Belange des Brandschutzes ausreichenden Erschließung sind im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens und der konkreten bauordnungsrechtlichen Verfahren zu prüfen. 

Naturschutz (Untere Naturschutzbehörde) 

• Da bei der Umsetzung des Vorhabens größere Menge Aushubmaterial anfallen werden, ist darauf zu 

achten, dass dieses ordnungsgemäß entsorgt wird. Das Material ist nicht in ökologisch hochwertige 
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Flächen zu verbringen (Biotopkartierte Flächen, magere/feuchte Wiesenstandorte, u.s.w), sowie das 

Verfüllen von feuchten Seigen und Mulden ist zu unterlassen. 

• Es wird auf den Art. 9 Satz 4 BayNatSchG aufmerksam gemacht. Demnach sind die Gemeinden ver-

pflichtet Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des §1a Abs. 3 BauGB, nach Rechtsver-

bindlichkeit des Bebauungsplanes, an das Bayerische Landesamt für Umweltschutz für eine Erfassung 

im Ökoflächenkataster zu übermitteln. Es ist zu beachten, dass wegen der Umstellung des Meldesys-

tems das LfU seit August 2021 keine Meldungen per elektronischem Meldebogen, per E-Mail oder in 

Papierform mehr entgegennimmt. 

Immissionsschutz (Untere Immissionsschutzbehörde) 

• Im erweiterten Planungsgebiet gelten wie bisher die Lärm- Orientierungswerte der DIN 18005 von 65 

dB tagsüber und 55 dB (bezüglich Verkehrslärm) bzw. 50 d B (bezüglich Gewerbe- und Freizeitlärm) 

nachts. Bezüglich Geruchsimmissionen gilt der lmmissionswert der GIRL von 0,15 (entsprechend einer 

Geruchsstundenhäufigkeit von 15 %). Zum Schutz vor den Auswirkungen der elektrischen und magne-

tischen Feldstärke von Hochspannungsleitungen gelten die Grenzwerte der 26. BImSchV: die elektri-

sche Feldstärke von 5 kV/m und die magnetische Flussdichte von 100 uT. 

• Die Notwendigkeit der Vorlage eines schalltechnischen Gutachtens ist im Baugenehmigungsverfahren 

mit der unteren Bauaufsichtsbehörde abzustimmen. Anhand des schalltechnischen Gutachtens ist ggf. 

beim Baugenehmigungsantrag bzw. Nutzungsänderungsantrag nachzuweisen, dass die festgesetzten 

Emissionskontingente nicht überschritten werden. Nachzuweisen ist ggf. außerdem, dass die TA-

Lärm-Richtwerte innerhalb des Plangebiets eingehalten werden. 

• Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der 

Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB unterschreitet (Re-

levanzgrenze). In begründeten Ausnahmefällen kann von den Festsetzungen befreit werden, sofern 

die schalltechnische Unbedenklichkeit durch ein entsprechendes Sachverständigengutachten nach-

gewiesen wird. 

• Auf mögliche Immissionen im Bereich des Bebauungsplanes (Lärm, Geruch und Staub) infolge ord-

nungsgemäßer Nutzung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen wird hingewiesen. Sie sind zu 

dulden. 

• Ebenso sind Immissionen infolge der ordnungsgemäßen Nutzung der westlich gelegenen Kläranlage 

der Gemeinde Langenpreising zu dulden. 

• Im Baugebiet ist mit relevanten Verkehrslärmemissionen der Staatsstraße 2082 zu rechnen. Hinsicht-

lich des baulichen Schallschutzes sind die Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbau-

teile nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Tab. 8-10 zu ermitteln. Zur Voreinschätzung der  

erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges der Außenbauteile von schutz-

bedürftigen Aufenthaltsräumen nach DIN 4109-1:2018-01 sind in der schalltechnischen Verträglich-

keitsuntersuchung v. 07.02.2022 (Ing.büro Greiner, Bericht Nr. 212131/4, dort S. 5 des Anhangs A) 

die höchsten zu erwartenden maßgeblichen Außenlärmpegel aufgrund der Verkehrsgeräusche der St 

2082 dargestellt. 

• Für alle Schlaf- und Kinderzimmer, bei denen ein nächtlicher Beurteilungspegel von 50 dB(A) an zum 

Lüften notwendigen Fenstern überschritten wird, ist der Einbau von schallgedämmten fensterunab-

hängigen Belüftungseinrichtungen vorzusehen. Die höchsten zu erwartenden nächtlichen Beurtei-

lungspegel aufgrund der Verkehrsgeräusche sind in o.g. Untersuchung (dort S. 4 des Anhangs A) dar-

gestellt. Anm.: Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster 

ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. 

• Bezüglich der am Rande des Erweiterungsgebietes verlaufenden 110-kV-Leitung sind aus immissions-

schutzfachlicher Sicht keine zusätzlichen Anforderungen zu stellen. Die zum Schutz vor den Auswir-

kungen der elektrischen und magnetischen Feldstärke geltenden Grenzwerte der 26. BImSchV werden 

bei 110-kV-Leitungen bereits im Nahbereich eingehalten. Auch hinsichtlich der von der Hochspan-

nungsleitung ausgehenden Geräuschemissionen (Koronageräusche) ist aus fachlicher Sicht kein er-

höhter Abstand zur Einhaltung der TA Lärm-Werte erforderlich. Bei Freileitungen von bis zu 110 kV 

sind die Lärmemissionen i. d. R. (auch im ungünstigsten Fall, bei Starkregen) vernachlässigbar. 



36 

Landwirtschaft 

• Die geplante Erweiterung grenzt unmittelbar an intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen von 

tierhaltenden Betrieben an. Es kann daher zu unvermeidbaren Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen 

kommen, die sich auf die im Gebiet negativ auswirken können. Soweit die Emissionen unvermeidbar 

sind, sind sie zu tolerieren. 

• Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der angrenzenden Ackerflächen durch die Landwirte darf auch 

künftig nicht beeinträchtigt werden. Landwirtschaftliche Fahrzeuge haben eine Breite von bis zu 3,5 

m und sollten problemlos die Straßen zu den Ackerflächen befahren können. 

• Bei der Entwicklung der Baugebiete ist auf eine flächensparende Planung zu achten, um den Verlust 

an wertvoller Ackerfläche nicht unnötig zu beschleunigen (z.B. mehrgeschossige Bauweise). 

• Bei der Eingrünung von Baugebieten, vor allem beim Pflanzen von Bäumen, ist ein ausreichender 

Grenzabstand (4 m) einzuhalten, damit die landwirtschaftlichen Flächen nicht durch Schattenwirkung 

beeinträchtigt werden. 

• Ausgleichsflächen sollten dergestalt gepflegt werden, dass – soweit vermeidbar - keine negativen 

Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzung im Umgriff ausgeht (z.B. Unkrautsamenflug). 

Landwirtschaft (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding) 

• Durch die Umsetzung des Bauprojektes geht eine landwirtschaftlich genutzte Fläche verloren. Es han-

delt sich bei der in Anspruch genommenen Fläche um Böden mit hoher Qualität. Die Ackerzahlen der 

überplanten Flächen liegen über den Durchschnittswerten der Acker- und Grünlandzahlen der Boden-

schätzung des Landkreises Erding (vgl. „Durchschnittswerte der Acker - und Grünlandzahlen für die 

bayerischen Landkreise“ zur Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV)). 

• Um den Verlust dieser qualitativ hochwertigen landwirtschaftlichen Fläche zu minimieren, wird emp-

fohlen, den Oberboden abzutragen und auf ertragsärmeren Standorten zu verteilen. 

• Bei Grenzbepflanzungen, welche an landwirtschaftlichen Flächen angrenzen, wird empfohlen ab einer 

Bewuchshöhe von 2 Metern Grenzabstände von mindestens 4 Metern zum Nachbargrundstück einzu-

halten, um zukünftige Beeinträchtigungen zu vermeiden. 

• Die Maßnahmen auf der Ausgleichsfläche dürfen die benachbarten landwirtschaftlichen Flächen nicht 

negativ bezüglich der Bearbeitung beeinflussen. Des Weiteren sollten die Maßnahmen für den Aus-

gleich, welche außerhalb des Geltungsbereichs durchgeführt werden, auf bereits extensiv genutzten 

Flächen oder in der Nähe von Gewässern stattfinden, um den weiteren Ver-lust landwirtschaftlicher 

Fläche zu minimieren. 

Gewerbe (Handwerkskammer für München und Oberbayern) 

• Für die gewerblichen Flächen empfiehlt sich eine langfristige Sicherung durch Einschränkung von Be-

triebsleiterwohnungen. 

• Bei der Gewerbegebietserweiterung ist zugunsten des Handwerks eine kleinteilige Parzellierung in Be-

tracht zu ziehen. 
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10 Anlagen 

10.1  Artenschutz 

Spezielle artenschutzrechtliche Vorprüfung zur 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Lan-

genpreising, 4. November 2011, Prof. Schaller UmweltConsult GmbH, München 

10.2  Schallschutz 

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Straßäcker“, 2. Änderung und Erweiterung, Gemeinde Langenpreising 

Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung (Schallschutz gegen Gewerbe- und Verkehrsgeräusche);  

27. Dezember 2022, Ingenieurbüro Greiner, Beratende Ingenieure PartG mbB, Germering 

10.3 Bodengutachten 

Bericht zur orientierenden geotechnischen und Altlastenuntersuchung 

Erschließung Gewerbegebiet Straßäcker, 2. Bauabschnitt, Langenpreising 

7. Juni 2022, Grundbaulabor München GmbH, München 

 

11 Zusammenfassung 

Mit der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Gewerbegebiet Straßäcker erweitert die Gemein-

de das Gewerbegebiet um ca. 3,7 ha. Die vorgesehene Straßenerschließung erfolgt über das bestehende 

Gebiet und ermöglicht unterschiedlich große Parzellen mit Grundstücksflächen von ca. 600 bis 25.000 m². 

 

 

 

 

Wartenberg, den …………………….. .....................................................................

 Josef Straßer, Erster Bürgermeister 
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